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I.
21389 Gewährung staatlicher Finanzhilfen  

zur Beseitigung der Schäden aufgrund des  
Starkregens und des Hochwassers am 14. und  

15. Juli 2021 in den Landkreisen Ahrweiler,  
Bernkastel-Wittlich, Cochem-Zell, Eifelkreis  

Bitburg-Prüm, Mayen-Koblenz, Trier-Saarburg  
und Vulkaneifel sowie der kreisfreien Stadt Trier 

(VV Wiederaufbau RLP 2021)

Verwaltungsvorschrift der Landesregierung 

vom 23. September 2021 (WA)
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cher Infrastruktur
6 Ergänzende Regelungen
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8 Allgemeine Förderbestimmungen
9 Verfahren
10 Inkrafttreten
Anlage

1 Rechtsgrundlagen, Zweck der Finanzhilfen
1.1 Das Land Rheinland-Pfalz gewährt Billigkeitsleistungen 

im Sinne des § 53 der Landeshaushaltsordnung (LHO) 
vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2, BS 63-1) für 
Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden aufgrund der 
Naturkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 (Starkregen, 
Massenbewegungen, Erdrutsche, Überschwemmungen, 
Hochwasser), zur Wiederherstellung der zerstörten Infra-
struktur und für dringend erforderliche temporäre Maßnah-
men nach Maßgabe
– dieser Verwaltungsvorschrift, der allgemeinen haus-

haltsrechtlichen Bestimmungen und insbesondere 
unter entsprechender Anwendung des § 44 LHO und 
der Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der Landes-
haushaltsordnung (VV-LHO) vom 20. Dezember 2002 
(MinBl. 2003 S. 22, 324; 2017 S. 340) in ihrer jeweils 
geltenden Fassung sowie

– des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens 
„Aufbauhilfe 2021“ (Aufbauhilfefonds-Errichtungs-
gesetz 2021 – AufbhEG 2021) vom 10. September 
2021 (BGBl. I S. 4147), der dazu ergangenen Verord-
nung über die Verteilung und Verwendung der Mittel 
des Fonds „Aufbauhilfe 2021“ (Aufbauhilfeverordnung 
2021 – AufbhV 2021) vom 15. September 2021 (BGBl. I 
S. 4214), der Verwaltungsvereinbarung zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Bay-
ern, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Rhein-
land-Pfalz und dem Freistaat Sachsen (Verwaltungsver-
einbarung Aufbauhilfe 2021) vom 10. September 2021,

– der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission zur 
Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von 
Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Arti-
kel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AGVO) (ABl. EU Nr. L 187 S. 1),

– der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission 
vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsek-

tor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt 
in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. EU 
Nr. L 193 S. 1) in Verbindung mit der unter der Nummer 
SA.40354 (2014/N) genehmigten und durch Beschluss 
der EU-Kommission vom 16. Dezember 2020 unter 
SA.59238 (2020N) bis zum 31. Dezember 2022 ver-
längerten Beihilferegelung „Nationale Rahmenrichtlinie 
zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewäl-
tigung von Schäden in der Land- und Forstwirtschaft 
verursacht durch Naturkatastrophen oder widrige Wit-
terungsverhältnisse“ vom 26. August 2015 (BAnz AT 
31.08.2015 B4) und

– der Verordnung (EU) Nr. 1388/2014 der Kommission 
vom 16. Dezember 2014 zur Feststellung der Vereinbar-
keit bestimmter Gruppen von Beihilfen zugunsten von 
in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von 
Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur tätigen 
Unternehmen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (ABl. EU Nr. L 369 S. 37) in Ver-
bindung mit der unter der Nummer SA.49069 (2017/N) 
genehmigten Beihilferegelung „Rahmenrichtlinie für den 
Fischerei-/Aquakultursektor“ vom 1. März 2018.

1.2 Zweck der Finanzhilfen ist die Beseitigung von durch die 
Naturkatastrophe  verursachten Schäden gemäß Num-
mer 1.1, die in den Landkreisen Ahrweiler, Bernkastel-
Wittlich, Cochem-Zell, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Mayen- 
Koblenz, Trier-Saarburg und Vulkaneifel sowie der kreis-
freien Stadt Trier entstanden sind. Berücksichtigt werden 
Schäden insbesondere an Gebäuden und sonstigen bau-
lichen Anlagen, betrieblichen Einrichtungen, betriebsnot-
wendigen beweglichen Sachen, Hausrat und Infrastruktur-
einrichtungen durch Hochwasser, Überschwemmungen 
und Starkregen sowie Schäden durch wild abfließendes 
Wasser, Sturzflut, aufsteigendes Grundwasser, überlau-
fende oder beschädigte Abwasseranlagen, Regenrück-
haltebecken, Einrichtungen zur Wasserversorgung ein-
schließlich Talsperren, Massenbewegungen, Hangrutsch 
und Erdrutsch, soweit sie jeweils unmittelbar in Folge der 
Naturkatastrophe verursacht worden sind. Berücksichtigt 
werden auch unmittelbare Schäden durch Einsatzkräfte 
und Einsatzfahrzeuge sowie privat Helfende. Durch grob 
fahrlässiges oder vorsätzliches eigenes Handeln verur-
sachte Schäden werden nicht berücksichtigt.

1.3 Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht nicht. In-
soweit handelt es sich um eine Billigkeitsleistung. Die Be-
willigungsstelle entscheidet nach pflichtgemäßem Ermes-
sen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

1.4 Soweit in dieser Verwaltungsvorschrift von Landkreisen 
und Kreisverwaltungen gesprochen wird, gilt dies für die 
kreisfreie Stadt Trier und deren Stadtverwaltung sinnge-
mäß.

1.5 Soweit in dieser Verwaltungsvorschrift die Bezeichnung 
„Zuwendung“ verwendet wird, ist hiermit eine Finanzhilfe 
in Form von einer Billigkeitsleistung gemeint.

2 Aufbauhilfen für Unternehmen

2.1 Gegenstand der Förderung
Gefördert werden beihilfefähige Kosten nach den Vorga-
ben des Artikel 50 AGVO, die durch die als direkte Folge 
der Naturkatastrophe entstandenen Schäden verursacht 
wurden, wenn nicht die AufbhV 2021 oder diese Verwal-
tungsvorschrift strengere Bestimmungen enthalten. Diese 
Schäden können Sachschäden an Vermögenswerten wie 
Gebäuden, Betriebsgeländen, Ausrüstungen, Maschinen 
oder Lagerbeständen sowie Einkommenseinbußen auf-
grund einer vollständigen oder teilweisen Unterbrechung 
der Geschäftstätigkeit während eines Zeitraums von 
höchstens sechs Monaten nach der Naturkatastrophe 
umfassen. Für Infrastrukturbetreiber der Energiewirtschaft 
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nach dem EnWG (regulierte Unternehmen) kann die Förde-
rung die Kosten des außerplanmäßigen Anlagenabgangs 
umfassen, soweit beihilferechtlich zulässig.

2.2 Zuwendungsempfänger
2.2.1 Empfänger der Zuwendung sind 

a) Selbstständige, Unternehmen der gewerblichen Wirt-
schaft und Angehörige der freien Berufe,

und, soweit sie dem europäischen Beihilferecht unterliegen,
b) zugelassene Krankenhäuser nach § 108 SGB V, Re-

habilitationseinrichtungen und -dienste, Angebote 
der Behindertenhilfe, Pflegeeinrichtungen nach § 71 
SGB XI sowie Angebote zur Unterstützung im Alltag 
nach § 45a SGB XI,

c) private und öffentliche Infrastrukturbetreiber und -ei-
gentümer sowie sonstige private und öffentliche Träger 
im Bereich der Energie-, Wasser- und Telekommunika-
tionswirtschaft sowie der Eisenbahninfrastruktur,

d) Träger wirtschaftsnaher Infrastrukturmaßnahmen im 
Sinne des Koordinierungsrahmens der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur,

e) Wohnungsunternehmen, gewerbliche Vermieter von 
Wohnraum,

wenn sie den wirtschaftlichen Schaden aufgrund ihrer 
Stellung als Eigentümerin oder aufgrund rechtlicher Ver-
pflichtung tragen oder Einkommenseinbußen erleiden.

2.2.2 Die Förderung ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
a) Es lag vor der Naturkatastrophe eine Insolvenz vor, es 

sei denn, ein Verfahren der Sanierung in Eigenverwal-
tung oder ein Schutzschirmverfahren wird durchgeführt 
oder es gibt einen bestätigten Insolvenzplan.

b) Das betroffene Unternehmen hat einer Rückforderung 
aufgrund einer Rückforderungsanordnung aufgrund ei-
nes früheren Beschlusses der Europäischen Kommissi-
on zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unverein-
barkeit einer Beihilfe mit dem Binnenmarkt nicht Folge 
geleistet.

c) Der betroffene Geschäftsbetrieb wird nach der Bewilli-
gung in Rheinland-Pfalz nicht wieder aufgenommen.

2.3 Zuwendungsvoraussetzungen
2.3.1 Die Förderung setzt voraus, dass der Betroffene unver-

schuldet in eine Notlage geraten ist. Eine unverschuldete 
Notlage liegt auch dann vor, wenn der Schaden versicher-
bar gewesen wäre, aber nicht versichert war.

2.3.2 Eine unverschuldete Notlage liegt insbesondere nicht vor 
bei Schäden an Gebäuden, die entgegen der materiellen 
Vorschriften errichtet wurden, sowie bei Schäden, die 
wegen des Verstoßes gegen Vorschriften zum Schutz vor 
Hochwassergefahren in festgesetzten oder vorläufig gesi-
cherten Überschwemmungsgebieten eingetreten sind.

2.3.3 Die Schäden müssen in einem direkten ursächlichen Zusam-
menhang mit dem Schadensereignis vom 14. und 15. Juli 
2021 stehen. Die Förderung setzt die Bestätigung der örtli-
chen Gemeinde voraus, dass die betroffene Betriebsstätte 
durch das Schadensereignis vom 14. und 15. Juli 2021 be-
schädigt worden ist. Bei mehreren zu fördernden Objekten 
ist jeweils eine Gemeindebestätigung vorzulegen.

2.3.4 Die Kosten nach Nummer 2.1, für die eine Förderung be-
antragt wird, müssen je Betriebsstätte mehr als 5.000 EUR 
betragen. Die Kosten nach Nummer 2.1 müssen durch das 
Gutachten einer von einer nationalen Behörde anerkann-
ten unabhängigen Sachverständigen oder einem Versi-
cherungsunternehmen nachgewiesen werden. Anerkannte 
unabhängige Sachverständige können je nach Schadens-
art insbesondere vereidigte Sachverständige, Steuerbe-

rater (inklusive Steuerbevollmächtigte), Wirtschaftsprüfer, 
vereidigte Buchprüfer, Architekten und Ingenieure sein.

2.3.5 Der Antrag auf Zuwendung muss bei der Bewilligungsstel-
le bis zum 30. Juni 2023 eingegangen sein. Dem Antrag 
ist eine Erklärung des Antragstellers zur Notwendigkeit 
der für das Vorhaben erforderlichen öffentlich-rechtlichen 
Genehmigungen oder Verfahren beizufügen. Die erforderli-
chen Genehmigungen und Nachweise, insbesondere

a) bei genehmigungsbedürftigen Vorhaben nach § 61 
LBauO und bei freigestellten Vorhaben nach § 67 
LBauO,

b) bei Vorhaben in einem förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet nach § 142 BauGB,

c) bei Kulturdenkmalen nach dem Denkmalschutzgesetz 
eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung,

d) bei genehmigungsbedürftigen Vorhaben die wasser-
rechtlichen Genehmigungen nach dem Wasserhaus-
haltsgesetz, dem Landeswassergesetz oder landes-
rechtlichen Rechtsverordnungen,

können nachgereicht werden.

2.3.6 Der Durchführungszeitraum darf in der Regel drei Jahre ab 
Bewilligung nicht überschreiten und ist abhängig von der 
Schadensintensität und der wirtschaftlichen Lage.

2.4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

2.4.1 Zuwendungsart: Billigkeitsleistung

2.4.2 Finanzierungsart: Anteilfinanzierung

2.4.3 Form der Zuwendung

Die Zuwendung erfolgt als nicht rückzahlbarer Zuschuss in 
Höhe von in der Regel bis zu 80 v. H. der beihilfefähigen 
Kosten nach Nummer 2.1. Zur Vermeidung von Härtefällen 
können im Rahmen einer vertieften Härtefallprüfung höhe-
re Zuschüsse (bis zu 100 v. H. der beihilfefähigen Kosten) 
gewährt werden. Ein Härtefall liegt vor, wenn die Belastung 
im Einzelfall für den oder die Geschädigte unzumutbar ist. 
Die bewilligende Behörde entscheidet nach pflichtgemä-
ßem Ermessen auf Antrag, ob ein Härtefall vorliegt. Neben 
dem Schadensumfang sind die individuellen Verhältnisse 
des oder der Geschädigten zu betrachten.

Für Infrastrukturbetreiber der Energie-, Wasser- und Tele-
kommunikationswirtschaft sowie Träger wirtschaftsnaher 
Infrastruktur beträgt der Zuschuss bis zu 100 v. H. der 
beihilfefähigen Kosten.

Für Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen und 
-dienste, Angebote der Behindertenhilfe, Pflegeinrichtun-
gen einschließlich der oben genannten Unterstützungsan-
gebote erfolgt die Zuwendung für Sachschäden, unabhän-
gig von der Trägerschaft, entsprechend den Regelungen in 
Nummer 5, sofern dies beihilferechtlich zulässig ist. Hin-
sichtlich der Einkommenseinbußen beträgt der Zuschuss 
bis zu 100 v. H.

Für Wohnungsunternehmen und gewerbliche Vermieter 
von Wohnraum erfolgt die Zuwendung für Sachschäden 
entsprechend den Regelungen in Nummer 4, sofern dies 
beihilferechtlich zulässig ist. 

2.4.4 Bemessungsgrundlage

Zuwendungsfähig sind:

a) der Sachschaden, der auf der Grundlage der Repa-
raturkosten oder des wirtschaftlichen Wertes des be-
troffenen Vermögenswerts vor der Naturkatastrophe 
berechnet wird. Er darf nicht höher sein als die Repara-
turkosten oder die durch die Katastrophe verursachte 
Minderung des Marktwerts, d. h. die Differenz zwischen 
dem Wert des Vermögenswerts unmittelbar vor der Na-
turkatastrophe und seinem Wert unmittelbar danach.
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b) die Einkommenseinbuße, die auf der Grundlage der 
Finanzdaten des betroffenen Unternehmens (Gewinn 
vor Zinsen und Steuern (EBIT), Abschreibungs- und 
Arbeitskosten ausschließlich in Bezug auf die von der 
Naturkatastrophe betroffene Betriebsstätte) berechnet 
wird, indem die Finanzdaten für die sechs Monate un-
mittelbar nach der Naturkatastrophe mit dem Durch-
schnitt von drei Jahren verglichen werden, die unter den 
fünf Jahren vor der Naturkatastrophe (unter Ausschluss 
des Jahres mit dem besten und des Jahres mit dem 
schlechtesten Finanzergebnis) ausgewählt werden; die 
Einkommenseinbuße wird für denselben Sechsmonats-
zeitraum des Jahres berechnet. Hierunter können auch 
Mietausfälle oder die Verringerung von Mieteinnahmen 
fallen.

c) in zwingenden Fällen Kosten für dringend erforderliche 
temporäre Maßnahmen, soweit beihilferechtlich zuläs-
sig.

d) die Kosten für die Erstellung von Gutachten, Planunter-
lagen und Vermessung.

Für Infrastrukturbetreiber der Energiewirtschaft nach dem 
EnWG (regulierte Unternehmen) gelten als wirtschaftlicher 
Wert des betroffenen Vermögenswerts vor der Naturka-
tastrophe die kalkulatorischen Restwerte der zerstörten 
Anlagen, wie sie sonst in den Erlösobergrenzen ansetzbar 
gewesen wären. Für Infrastrukturbetreiber der Energiewirt-
schaft nach dem EnWG (regulierte Unternehmen) werden 
auch zulässige Erlöse aus untergegangenen Anlagen aus 
laufenden Erlösobergrenzen angerechnet.
Nicht zuwendungsfähig sind Schäden
a) an Gebäuden, die zum Zeitpunkt des Schadensereig-

nisses nicht nutzbar waren, ausgenommen Gebäude, 
die sich bei Schadenseintritt noch im Rohbaustadium 
oder in der Wiederherstellung befanden, 

b) an Gebäuden, die bei Eintritt der Naturkatastrophe zum 
Rückbau vorgesehen waren,

c) die in der Regel durch zumutbare Eigenleistung besei-
tigt werden können.

2.4.5 Die Leistung kann in Teilbeträgen erfolgen. Leistungen 
mit Bezug zu Reparaturkosten und Einkommenseinbußen 
können ausgezahlt werden, wenn sie nachgewiesen wur-
den. Leistungen mit Bezug auf sonstige Kosten werden 
auf Basis des Gutachtens nach Nummer 2.3.4 ausgezahlt.

2.4.6 Sofern es sich um Schäden an Wirtschaftsgütern oder 
an der Infrastruktur handelt, die bereits eine GRW-För-
derung erhalten haben, deren Zweckbindungsfristen 
zum Zeitpunkt des Eintritts der Naturkatastrophe noch 
nicht abgelaufen waren und für deren Ersatz erneut För-
derung gewährt wird, greifen die mit der GRW-Förderung 
verbundenen Auflagen an Zweckbindungsfristen und Ar-
beitsplatzzielen. Bei gewerblichen Unternehmen ist dabei 
die noch verbleibende Frist bezüglich Zweckbindung und 
Besetzung der Arbeitsplätze ab dem Zeitpunkt anzuset-
zen, zu dem die Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit 
möglich ist; bei wirtschaftsnaher Infrastruktur mindestens 
die noch verbleibende Zweckbindungsfrist nach Wieder-
herstellung der Funktionsfähigkeit anzuhängen.

2.4.7 Sofern es sich um Schäden an Infrastrukturen im Rahmen 
oder im Zusammenhang eines Breitbandförderprojektes 
handelt, deren Zweckbindungsfristen zum Zeitpunkt des 
Eintritts der Naturkatastrophe noch nicht abgelaufen wa-
ren sowie für deren Ersatz erneut Förderung im Rahmen 
des Aufbauhilfefonds 2021 gewährt wird, greifen die mit 
der Breitbandförderung verbundenen Auflagen und Bedin-
gungen.

2.4.8 Die Schäden werden auf der Ebene des einzelnen Zuwen-
dungsempfängers berechnet. Die Zuwendung und sons-
tige Ausgleichszahlungen für die Schäden, einschließlich 
Versicherungsleistungen, dürfen zusammen 100 v. H. der 

beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. Leistungen 
nach der Corona - Überbrückungshilfe sind so zu berück-
sichtigen, dass keine Überkompensation erfolgt. Die an 
den Antragsteller gezahlten Soforthilfen des Landes auf-
grund des Elementarschadensereignisses vom 14. und 
15. Juli 2021 werden auf den Zuwendungsbetrag ange-
rechnet.

3 Aufbauhilfen für die Land- und Forstwirtschaft 

3.1 Gegenstand der Förderung
Gefördert werden durch die Naturkatastrophe verursachte 
Schäden einschließlich der Kosten für deren Beseitigung 
und zugehörige Vorarbeiten. Grundlage für Aufbauhilfen 
in der Land- und Forstwirtschaft ist die Rahmenregelung 
der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar- 
und Forstsektor und in ländlichen Gebieten 2014 – 2022 
(Agrarrahmen) und die darauf basierende Nationale Rah-
menrichtlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen 
zur Bewältigung von Schäden in der Land- und Forstwirt-
schaft verursacht durch Naturkatastrophen oder widrige 
Witterungsverhältnisse.
Unter solche Schäden fallen u. a.:
a) der Verlust, die Zerstörung, die Beschädigung und 

die Kontamination von land- und forstwirtschaftlichen 
einschließlich für den Sonderkulturanbau genutzten 
Wirtschaftsgütern wie Betriebsgebäuden, Betriebs-
vorrichtungen, Maschinen, technischen Einrichtungen, 
Anlagen und Geräten, darunter auch im Innen- und 
Außenbetrieb genutzte Spezialgeräte und -maschinen 
sowie Pflanzenbefestigungsanlagen, Flächen, Tierbe-
ständen, Betriebsmitteln, Vorräten und Lagerbestände 
an erzeugten Produkten,

b) die Beräumung von Produktions- und Gebäudeflächen 
sowie der Instandsetzung von Versorgungswegen, 

c) Aufwuchsschäden auf land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzflächen einschließlich Sonderkulturflächen und 
Schäden durch nicht mögliche Aussaat oder Anpflan-
zung, 

d) Schäden an land- und forstwirtschaftlichen Flächen, 
die im Interesse des Naturschutzes bewirtschaftet wer-
den (z. B. gesetzlich geschütztes Grünland, Vertrags-
naturschutzflächen, Ausgleichsflächen, Streuobstbe-
stände), Ernteausfallschäden bei Sonderkulturen im 
Ertrag, insbesondere nach der Anpflanzung und bei der 
Kontamination von Trauben am Stock, 

e) Schäden an Fischbeständen (Speise- und Besatzfi-
sche) in der Aquakultur, Lagerbeständen von Fischerei-
erzeugnissen, Vorräten (z. B. Futtermittel), Fanggerä-
ten und Booten,

f) Schäden an Forstkulturen sowie am aufstockenden 
Bestand, 

g) Schäden an land- und forstwirtschaftlicher Wegeinfra-
struktur einschließlich Trockenmauern und Bewässe-
rungsanlagen, sowie Entwässerungsanlagen und Drai-
nagen,

h) Evakuierungskosten sowie Kosten für Maßnahmen zur 
unmittelbaren Abwehr von durch die Naturkatastrophe 
bedingten Gefahren,

i) in zwingenden Fällen die Kosten für dringend erforder-
liche temporäre Maßnahmen, soweit beihilferechtlich 
zulässig.

Entschädigt werden auch Wiederherstellungsaufwendun-
gen sowie Nebenkosten der Schadensermittlung, wie 
z. B. Gutachterkosten, Kosten im Zusammenhang mit be-
trieblich notwendigen Genehmigungsverfahren.
Sofern es sich um Beihilfen handelt, sind die beihilferecht-
lichen Regelungen der Europäischen Kommission zu be-
achten.  
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3.2 Zuwendungsempfänger
Empfänger der Zuwendung sind
a) Natürliche und juristische Personen, Personengesell-

schaften, sofern sie Eigentümer oder sonstige dingliche 
Nutzungsberechtigte, Besitzer oder Pächter land- oder 
forstwirtschaftlicher Flächen einschließlich Sonderkul-
turflächen sind.

b) Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts, sofern sie Eigentümer oder sonstige dingliche 
Nutzungsberechtigte, Besitzer oder Pächter land- oder 
forstwirtschaftlicher Flächen einschließlich Sonderkultur-
flächen sind. Hierzu gehören auch die Aquakultur, Binnen-
fischerei, Imkerei und Wanderschäferei, Sonderkulturbe-
triebe, insbesondere Weinbaubetriebe, sowie anerkannte 
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse.

3.3  Zuwendungsvoraussetzungen
Von einer Förderung ausgeschlossen sind Unternehmen, 
die einer Rückforderung aufgrund einer Rückforderungs-
anordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der 
Europäischen Kommission zur Feststellung der Rechts-
widrigkeit und Unvereinbarkeit einer Beihilfe mit dem Bin-
nenmarkt nicht Folge geleistet haben.
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, bei denen eine 
Insolvenz vor der Naturkatastrophe vorlag, es sei denn, 
ein Verfahren der Sanierung in Eigenverwaltung oder ein 
Schutzschirmverfahren wird durchgeführt oder es gibt ei-
nen bestätigten Insolvenzplan. 
Eine Förderung erfolgt nicht bei Schäden an Gebäuden, 
die entgegen der materiellen Vorschriften errichtet wurden, 
sowie bei Schäden, die wegen des Verstoßes gegen Vor-
schriften zum Schutz vor Hochwassergefahren in festge-
setzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsge-
bieten eingetreten sind.
Schäden werden in der Regel nur ab einem Betrag von 
5 000 EUR berücksichtigt. 
Der Antrag auf Zuwendung muss bei der Bewilligungsstel-
le bis zum 30. Juni 2023 eingegangen sein.
Nicht förderfähig sind u.a. 
a) Eigenleistungen, soweit diese nicht in der Bilanz als 

Herstellungskosten zu aktivieren sind; dies gilt nicht für 
die Räumung landwirtschaftlicher Flächen,

b) die verausgabe Umsatzsteuer,
c) Schäden an Gebäuden, die zum Zeitpunkt des Scha-

densereignisses nicht nutzbar waren, ausgenommen 
Gebäude, die sich bei Schadenseintritt noch im Roh-
baustadium oder in der Wiederherstellung befanden, 

d) Schäden an Gebäuden, die bei Eintritt der Naturkata-
strophe zum Rückbau vorgesehen waren.

3.4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung
3.4.1 Zuwendungsart: Billigkeitsleistung
3.4.2 Finanzierungsart: Anteilfinanzierung
3.4.3 Form der Zuwendung

Die Zuwendung erfolgt als nicht rückzahlbarer Zuschuss.
a) Der Zuschuss kann bis zu 80 v. H. des Schadens betra-

gen. In begründeten Härtefällen, die anhand geeigneter 
Unterlagen nachzuweisen sind, können im Rahmen 
einer vertiefenden Härtefallprüfung höhere Zuschüsse 
gewährt werden, jedoch maximal 100 v. H. des Scha-
dens. Ein Härtefall liegt vor, wenn die Belastung im 
Einzelfall für den oder die Geschädigte unzumutbar ist. 
Die bewilligende Behörde entscheidet nach pflichtge-
mäßem Ermessen auf Antrag, ob ein Härtefall vorliegt. 
Neben dem Schadensumfang sind die individuellen 
Verhältnisse des oder der Geschädigten zu betrachten.

b) Maßnahmen öffentlicher Träger werden bis zu 100 v. H. 
bezuschusst.

3.4.4 Ermittlung der Schadenshöhe
Es gilt die Nationale Rahmenrichtlinie zur Gewährung 
staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung von Schäden 
in der Land- und Forstwirtschaft verursacht durch Natur-
katastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse; für die 
Landwirtschaft insbesondere die Nummern 3.1 und 3.3 
sowie für die Fortwirtschaft insbesondere die Nummer 3.2. 
Die Nationale Rahmenrichtlinie findet auf die vorliegende 
Vereinbarung vollumfänglich Anwendung, es sei denn, 
dass die AufbhV 2021 oder die Verwaltungsvereinbarung 
Aufbauhilfe 2021 strengere Bestimmungen enthalten.
Für die Landwirtschaft ergibt sich der Gesamtschaden aus 
der Summe der Einkommensminderungen, der Schäden 
an Wirtschaftsgütern und Wiederherstellungskosten. Es 
gelten die Nummern 3.1 und 3.3 der in Absatz 1 Satz 1 auf-
geführten Nationalen Rahmenrichtlinie. Die Berechnung 
des Schadens erfolgt auf der Ebene des Antragstellenden.
a) Bei der Berechnung der Aufwuchsschäden auf land-

wirtschaftlichen Nutzflächen einschließlich Weinbergs-
flächen sind grundsätzlich regionale Referenzwerte 
(Ertragswerte je Hektar nach Kulturarten, Tierbestands-
werte) auf der Basis von durchschnittlichen Großhan-
delspreisen in der Region zugrunde zu legen und mit 
den individuellen Schadensparametern (Flächenum-
fang in Hektar, Tierbestand) zu bewerten. Die nach 
Landesrecht zuständige Stelle ermittelt die regionalen 
Preisdaten zusammen mit anderen zur Schadensbe-
rechnung erforderlichen regionalen Referenzdaten, 
auch die Referenzwerte für nicht entstandene Kosten. 
Ist eine Bewertung auf der Basis von Referenzwerten 
nicht möglich, können einzelbetriebliche Werte, die 
anhand konkreter Belege nachzuweisen sind, herange-
zogen werden (z. B. bei Schäden an naturschutzfachli-
chen Ausgleichsflächen wie Streuobstbeständen).

b) Die Ermittlung des Schadens bei Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens (z. B. Wirtschaftsgebäude, Maschi-
nen, technische Einrichtungen und Anlagen) erfolgt auf 
der Grundlage der Wiederherstellung oder Ersatzbe-
schaffung des betroffenen Vermögensgegenstandes 
unter Einhaltung von baulichen und technischen Nor-
men, wobei die Differenz zwischen dem Wert des Ver-
mögensgegenstandes vor und nach dem Schadens- 
eintritt (= Minderung des Marktwertes) nicht überschrit-
ten werden darf. Unter die Ersatzbeschaffung von Im-
mobilien des land- und forstwirtschaftlichen Anlage-
vermögens wird auch der Grunderwerb einschließlich 
der anfallenden Grunderwerbsteuer in der von der zu-
ständigen Behörde vor Schadenseintritt festgesetzten 
Höhe verstanden.

c) Andere als die vorbezeichneten Schäden werden auf 
Grundlage von Rechnungen, Gutachten, Kostenvor-
anschlägen oder sonstigen geeigneten Unterlagen be-
rücksichtigt.

Bei forstwirtschaftlichen Schäden, die außerhalb des An-
wendungsbereichs der Nationalen Rahmenrichtlinie reguliert 
werden, darf der Schadensausgleich erst nach Abschluss 
des erforderlichen und noch durchzuführenden beihilfe-
rechtlichen Notifizierungsverfahrens erfolgen, sofern die De-
minimis Regelung nicht in Anspruch genommen wird.
Für den Fischerei- und Aquakultursektor erfolgt die Scha-
densberechnung gemäß Nummer 3.1 der unter der Num-
mer SA.49069 (2017/N) genehmigten Beihilferegelung 
„Rahmenrichtlinie für den Fischerei-/Aquakultursektor“ 
vom 1. März 2018.

4 Aufbauhilfen für Private, Vereine, Stiftungen, Religions-
gemeinschaften sowie andere Einrichtungen

4.1 Gegenstand der Förderung
Gefördert werden im Sinne eines nachhaltigen Wiederauf-
baus Maßnahmen – einschließlich erforderlicher tempo-
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rärer Maßnahmen – insbesondere zur Beseitigung unmit-
telbarer Schäden, bei denen durch direkte Einwirkung der 
Schadensursache bauliche Anlagen und Wege beschädigt 
oder zerstört wurden sowie Schäden am Hausrat bzw. 
an wesentlichen funktionsbezogenen Einrichtungsgegen-
ständen.

4.2 Zuwendungsempfänger
4.2.1 Empfänger der Zuwendung sind, soweit die Förderung 

nicht nach Nummern 2, 3 oder 5 erfolgt,
a) bei Schäden an Wohngebäuden die Eigentümer, Erb-

pachtnehmer, vergleichbar dinglich Berechtigte und 
private Vermieter, 

b) bei Schäden am Hausrat von Privathaushalten insbe-
sondere Wohnungseigentümer und Mieter (soweit sie 
nicht aus dem Hilfsprogramm zur Rettung von Archiven 
privater Vereine, Stiftungen und gemeinnützigen Ein-
richtungen sowie für die Heimatgeschichte bedeutsa-
men privaten Unterlagen gefördert werden) sowie

c)  Vereine, Stiftungen und andere Einrichtungen und
d) Religionsgemeinschaften in der Rechtsform einer Kör-

perschaft des öffentlichen Rechts.
4.2.2 Eine Förderung erfolgt auch, wenn der Antragsteller durch 

Rechtsvorschriften oder Vertrag zur Beseitigung des 
Schadens verpflichtet ist.

4.3 Zuwendungsvoraussetzungen
4.3.1 Die Förderung setzt voraus, dass der Betroffene unver-

schuldet in eine Notlage geraten ist. Eine unverschuldete 
Notlage liegt auch dann vor, wenn der Schaden versicher-
bar gewesen wäre, aber nicht versichert war.

4.3.2 Eine unverschuldete Notlage liegt insbesondere nicht vor 
bei Schäden an Gebäuden, die entgegen der materiellen 
Vorschriften errichtet wurden, sowie bei Schäden, die 
wegen des Verstoßes gegen Vorschriften zum Schutz vor 
Hochwassergefahren in festgesetzten oder vorläufig gesi-
cherten Überschwemmungsgebieten eingetreten sind.

4.3.3 Schäden werden in der Regel nur ab einem Betrag von 
5 000 EUR berücksichtigt, bei Vereinen in der Regel schon 
bei Schäden ab einem Betrag von 2 000 EUR. Die Bestä-
tigung des entstandenen Schadens und der für dessen 
Beseitigung notwendigen Ausgaben (Kostenschätzung) 
sowie die Bestätigung der Durchführung der Maßnahmen 
erfolgen durch einen unabhängigen Sachverständigen 
mittels Gutachten. Unabhängige Sachverständige können 
je nach Schadensart insbesondere Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer, Ingenieur oder Architekten oder eine sons-
tige fachkundige Stelle sein. Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei 
Anträgen auf Gewährung von Hausratspauschalen.

4.3.4 Die Förderung setzt die Bestätigung der zuständigen Ge-
meindeverwaltung voraus, dass das zur Förderung beantrag-
te Objekt durch die Naturkatastrophe vom 14. und 15. Juli 
2021 beschädigt worden ist. Bei mehreren zu fördernden Ob-
jekten ist jeweils eine Gemeindebestätigung vorzulegen. Bei 
Anträgen auf Gewährung von Hausratspauschalen genügt 
eine entsprechende Erklärung des Antragstellers.

4.3.5 Der Antrag auf Zuwendung muss bei der Bewilligungsstel-
le bis zum 30. Juni 2023 eingegangen sein. Dem Antrag 
ist eine Erklärung des Antragstellers zur Notwendigkeit 
der für das Vorhaben erforderlichen öffentlich-rechtlichen 
Genehmigungen oder Verfahren beizufügen. Die erforderli-
chen Genehmigungen und Nachweise, insbesondere
a) bei genehmigungsbedürftigen Vorhaben nach § 61 

LBauO und bei freigestellten Vorhaben nach § 67 
LBauO,

b) bei Vorhaben in einem förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet nach § 142 BauGB,

c) bei Kulturdenkmalen nach dem Denkmalschutzgesetz 
eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung,

d) bei genehmigungsbedürftigen Vorhaben die wasser-
rechtlichen Genehmigungen nach dem Wasserhaus-
haltsgesetz, dem Landeswassergesetz oder landes-
rechtlichen Rechtsverordnungen,

können nachgereicht werden.
4.3.6 Die Förderung teilweise gewerblich genutzter Wohngebäu-

de erfolgt nach dieser Nummer 4.

4.4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung
4.4.1 Zuwendungsart: Projektförderung
4.4.2 Finanzierungsart: Anteilfinanzierung
4.4.3 Form der Zuwendung

Die Zuwendung erfolgt als nicht rückzahlbarer Zuschuss 
in Höhe von in der Regel 80 v. H. der zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben. Die Förderung der denkmalgerechten 
Ausführung erfolgt nach Maßgabe der Verwaltungsverein-
barung Aufbauhilfe 2021.
Für die Erneuerung eines vollständigen Hausstands von 
Privathaushalten erfolgt die Förderung nach folgenden 
Pauschalförderbeträgen:

bei Ein-Personen-Haushalten: 13 000 EUR,
bei Mehr-Personen-Haushalten:
für die erste Person: 13 000 EUR,
für die zweite Person: 8 500 EUR, 
für jede weitere dort gemeldete Person: 3 500 EUR.

Bei Wohngemeinschaften gelten die vorgenannten Pau-
schalen entsprechend.
Sind nur Teile des Hausrats zerstört, ist von den genannten 
Beträgen ein entsprechender Abschlag vorzunehmen.

4.4.4 Bemessungsgrundlage
Zuwendungsfähig sind
a) Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden an Wohn-

gebäuden, an sonstigen baulichen Anlagen, die für die 
Funktionsfähigkeit des Wohngebäudes erforderlich 
sind, sowie an in sonstiger Weise genutzten baulichen 
Anlagen unter Einhaltung der aktuellen baulichen und 
technischen Normen,

b) Ausgaben für Aufräum-, Abriss- und Entsorgungsarbei-
ten (inkl. Beseitigung von schädlichen Bodenverunrei-
nigungen) sowie für eine bauliche Sicherung, soweit sie 
in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Schadens-
beseitigung nach Buchstabe a stehen,

c) Ausgaben für Maßnahmen zur Modernisierung, soweit 
hierfür eine Rechtspflicht besteht oder sie zwingend er-
forderlich sind; die Maßnahmen sind bis zur Höhe des 
entstandenen Schadens förderfähig,

d) Maßnahmen zur Neuerrichtung oder zum Erwerb von 
vergleichbaren Gebäuden beziehungsweise Wohnun-
gen als Ersatz von durch das in Nummer 1 genannte 
Schadensereignis zerstörten Gebäuden, auch an ande-
rer Stelle (Ersatzvorhaben); die Maßnahmen sind bis zur 
Höhe des entstandenen Schadens förderfähig,

e) die Kosten für eine denkmalgerechte Ausführung nach 
Maßgabe der Verwaltungsvereinbarung Aufbauhilfe 
2021,

f) in zwingenden Fällen Kosten für dringend erforderliche 
temporäre Maßnahmen,

g) die Kosten für die Erstellung von Gutachten, Planunter-
lagen und Vermessung,

h) die Kosten für begleitende Maßnahmen wie Moderati-
on, Beratung, Austausch und Wissensvermittlung,

i) die Reparatur von beschädigten Gegenständen von 
Vereinen, Stiftungen, Religionsgemeinschaften und an-
deren Einrichtungen, soweit deren Aufwendungen den 
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Wert der jeweiligen Sache vor Schadenseintritt nicht 
übersteigen oder die Wiederbeschaffung zerstörter 
oder beschädigter Gegenstände, sofern eine Repara-
tur unwirtschaftlich ist; sofern eine Wiederbeschaffung 
erfolgt, ist ein Abzug „neu für alt“ in Höhe von in der 
Regel 30 v. H. vorzunehmen,

j) Mietausfälle bzw. die Verringerung von Mieteinnahmen, 
die für private Vermieter zu Einkommenseinbußen füh-
ren, während eines Zeitraums von höchstens sechs 
Monaten nach dem Schadensereignis.

Der Wert der eigenen Arbeitsleistung ist bei allen Schadens-
arten grundsätzlich keine zuwendungsfähige Ausgabe.

4.4.5 Nicht zuwendungsfähig sind Ausgaben zur Beseitigung 
von Schäden
a) an Aufschüttungen, Abgrabungen und Einfriedungen,
b) an untergeordneten Nebenanlagen,
c) in Gärten von Wohngebäuden an Gewächshäusern, 

Schutzhütten, Brunnen, Spiel- und Freizeiteinrich-
tungen und Feuerstellen, Pergolen und Masten zur 
Brauchtumspflege,

d) an Stützmauern von Gebäuden- und Grundstücken, 
soweit diese nicht aus wasserwirtschaftlichen Gründen 
oder zum Schutz des Gebäudes oder landwirtschaftli-
cher Kulturen zwingend notwendig sind,

e) die in der Regel durch zumutbare Eigenleistung besei-
tigt werden können,

f) an Kraftfahrzeugen,
g) an Gebäuden, die zum Zeitpunkt des Schadensereig-

nisses nicht nutzbar waren, ausgenommen Gebäude, 
die sich bei Schadenseintritt noch im Rohbaustadium 
oder in der Wiederherstellung befanden, 

h) an Gebäuden, die bei Eintritt der Naturkatastrophe zum 
Rückbau vorgesehen waren.

Nicht förderfähig sind zudem Wertminderungen am Privat-
vermögen sowie Verdienstausfall aus abhängiger Beschäf-
tigung und anderer mittelbarer Schäden.

5 Aufbauhilfen für Kommunen und sonstige Träger öf-
fentlicher Infrastruktur

5.1 Gegenstand der Förderung
5.1.1 Gefördert werden im Sinne eines nachhaltigen Wieder-

aufbaus Maßnahmen – einschließlich erforderlicher tem-
porärer Maßnahmen – insbesondere zur Beseitigung un-
mittelbarer Schäden, bei denen durch direkte Einwirkung 
der Schadensursache öffentliche Infrastruktur beschädigt 
oder zerstört wurde. Im Rahmen der Schadensbeseitigung 
können angemessene bauliche Maßnahmen zur Vermei-
dung künftiger Hochwasserschäden gefördert werden.

5.1.2 Die Maßnahmen sind möglich in den in der Anlage ge-
nannten Bereichen, insbesondere:
a) Städtebauliche Infrastruktur, einschließlich der Wie-

derherstellung von historischen Innenstädten, Kultur-
einrichtungen, Denkmälern, das Stadtbild prägenden 
Gebäuden oder sonstige Anlagen von überregionaler 
Bedeutung. Zur städtebaulichen Infrastruktur gehören 
auch die Infrastruktur des Brand- und Katastrophen-
schutzes, die administrative Infrastruktur und Erschlie-
ßungsanlagen, wie Straßen, Wege, Plätze und Brücken, 
sowie Parkflächen und Grünanlagen.

b) Soziale Infrastruktur, wie Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe, Schulen, Krankenhäuser, Pflegeein-
richtungen einschließlich Einrichtungen für Angebote 
zur Unterstützung im Alltag, Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe sowie der Daseinsvorsorge dienende In-
frastruktur wie Sportstätten, Friedhöfe oder Gemein-
schaftseinrichtungen auch in Kleingartenanlagen.

c) Verkehrliche Infrastruktur einschließlich der unbeweg-
lichen ÖPNV-Infrastruktureinrichtungen und des Rad- 
und Fußverkehrs, soweit sie nicht der Förderung im 
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“ unterliegt. Zur verkehr-
lichen Infrastruktur gehören auch außerörtliche über-
wiegend öffentliche Straßen und Wege sowie Brücken.

d) Wasser- und abfallwirtschaftliche Einrichtungen sowie 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen, soweit sie nicht der Förderung im Rahmen der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ und „Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes“ unterliegen; hierzu gehö-
ren Trinkwasserversorgungsanlagen, Abwasseranlagen 
(Kläranlagen, Kanalisation), Abfallentsorgungsanlagen 
(einschließlich Deponien), Nebenanlagen wie Anlagen 
zur energetischen Nutzung von Klär- und Deponiegas, 
abschwemmgefährdete Altlasten sowie Anlagen zum 
Schutz vor Hochwasser bzw. Starkregen, einschließlich 
deren Zufahrten, und wasserbauliche Anlagen sowie 
die Gewässerinfrastruktur einschließlich innerörtlicher 
Wasserläufe sowie Breitbandinfrastrukturen, wenn sie 
nicht nach Nummer 2 gefördert werden.

e) Hochwasserschutzanlagen und Wasserläufe
– Ausgeglichen werden hochwasserbedingte Schä-

den einschließlich der Kosten für deren Beseitigung. 
Die Schadenermittlung stellt auf die Wiederherstel-
lungskosten oder die Ersatzbeschaffung ab.

– Sicherung und Wiederherstellung von Anlagen des 
Hochwasserschutzes, wie z. B. Deiche, Schöpf-
werke, Siele, Wehre, einschließlich zugehöriger Vor-
arbeiten.

– Wiederherstellung von Gewässern, einschließ-
lich zugehöriger Vorarbeiten. Hierzu gehören die 
Grundräumung und die Instandsetzung der Ufer, 
Böschungen und Gewässerrandstreifen, der natur-
nahe Ausbau, Schutzpflanzungen und Wildbachver-
bauungen.

f) Ländliche Wege
– Wiederherstellung der Verkehrsverhältnisse von 

nicht öffentlich gewidmeten Verbindungswegen zu 
den Gehöften oder zum öffentlichen Straßenwege-
netz einschließlich zugehöriger Vorarbeiten.

– Wiederherstellung der Verkehrsverhältnisse von 
ländlichen Wegen. Hierzu gehören nicht öffentlich 
gewidmete außerörtliche Wege wie z. B. zu den 
land- und forstwirtschaftlichen Flächen führende 
Wege, Verbindungswege, Feld- und Waldwege, 
Maschinenwege und sonstige Wege einschließlich 
zugehöriger Brückenbauten und Nebenanlagen.

– Im Zusammenhang mit den Wegemaßnahmen 
stehende erosionsvermindernde Maßnahmen und 
die Wiederherstellung von Begleitmaßnahmen des 
Natur-, Wasser-und Landschaftsschutzes können 
ebenfalls gefördert werden.

g) Sonstige ländliche Infrastruktur
– Sicherung und Wiederherstellung sonstiger Infra-

struktur, soweit sie nicht unternehmerischen Berei-
chen zuzuordnen ist.

h) Kultureinrichtungen in öffentlicher oder gemeinnütziger 
Trägerschaft insbesondere in den Bereichen Museen, 
Theater, Bibliotheken und Archive, Orchester, histori-
sche Parks und Gärten, Schlösser, Musikschulen, uni-
versitäre Sammlungen und weitere Kultureinrichtungen.

i) Schadensbeseitigung an Archiven privater Vereine, von 
Stiftungen und gemeinnützigen Einrichtungen.

5.1.3 In festgesetzten Überschwemmungsgebieten werden 
Maßnahmen des Wiederaufbaus an oder von Gebäuden 
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nicht gefördert, soweit das Gebäude nach dem Erlass der 
Rechtsverordnung zur Festsetzung oder nach der Veröf-
fentlichung der Karten zur vorläufigen Sicherung des Über-
schwemmungsgebiets errichtet wurde, es sei denn, es 
handelte sich dabei um Gebäude im Rahmen infrastruktu-
reller Einrichtungen nach Nummer 5.1.2 Buchst. c, d und e, 
deren Lage im Überschwemmungsgebiet unabweisbar ist, 
oder um einen städtebaulich erwünschten Lückenschluss 
innerhalb historisch gewachsener Gemeindegebiete.

5.2 Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger beziehungsweise Letztempfänger 
sind kommunale Gebietskörperschaften und kommunale 
Zusammenschlüsse sowie nicht-kommunale Träger von 
Bildungs-, Sport-, Gesundheits- und sonstigen Infrastruk-
tureinrichtungen, soweit die Förderung nicht nach Num-
mern 2 oder 3 erfolgt. Eine Weiterleitung ist auch möglich 
an Unternehmen mit überwiegend kommunaler Beteili-
gung, soweit sie Aufgaben der Daseinsvorsorge erfüllen, 
sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts so-
wie Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.

5.3 Zuwendungsvoraussetzungen
5.3.1 Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen

a) Zuwendungen können nur für Maßnahmen gewährt 
werden, die als Teil eines Maßnahmenplans bestätigt 
worden sind und bei denen die Schadenskausalität 
sowie die Notwendigkeit der Wiederherstellung nach-
gewiesen worden sind. Die Notwendigkeit der Wieder-
herstellung ist in Zweifelsfällen schlüssig darzulegen.

b) Der Antrag auf Zuwendung muss bei der Bewilligungs-
stelle bis zum 30. Juni 2023 eingegangen sein. Bei 
Maßnahmen nicht-kommunaler Träger ist dem Antrag 
eine Erklärung des Antragstellers zur Notwendigkeit 
der für das Vorhaben erforderlichen öffentlich-rechtli-
chen Genehmigungen oder Verfahren beizufügen; die 
erforderlichen Genehmigungen und Nachweise, insbe-
sondere
aa) bei genehmigungsbedürftigen Vorhaben nach § 61 

LBauO und bei freigestellten Vorhaben nach § 67 
LBauO,

bb) bei Kulturdenkmalen nach dem Denkmalschutzge-
setz eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung,

cc) bei genehmigungsbedürftigen Vorhaben die was-
serrechtliche Genehmigung nach dem Wasser-
haushaltsgesetz, dem Landeswassergesetz oder 
landesrechtlichen Rechtsverordnungen,

 können nachgereicht werden.
c) Wiederaufbaumaßnahmen im Sinne der Nummer 5.1 

werden aus dringenden Gründen des Gemeinwohls 
für notwendig erklärt (§ 18 Abs. 2 Nr. 3 Halbsatz 2 des 
Landesfinanzausgleichsgesetzes – LFAG –). Das Ein-
vernehmen mit dem für das Kommunalrecht zuständi-
gen Ministerium und dem für den Landeshaushalt zu-
ständigen Ministerium gilt als erteilt. Infolgedessen ist 
eine Prüfung der Aufsichtsbehörde nach Nummer 3.5.1 
des Teils II zu § 44 VV-LHO, ob der Antragsteller den 
im Finanzierungsplan vorgesehenen Eigenanteil sowie 
die Folgekosten des Vorhabens ohne Gefahr für seine 
dauernde Leistungsfähigkeit tragen kann (kommunal-
aufsichtliche Stellungnahme), entbehrlich.

5.3.2 Spezielle Zuwendungsvoraussetzungen
a) Einrichtungen der Kindertagesbetreuung müssen in 

den Bedarfsplan nach § 19 des Landesgesetzes über 
die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) 
vom 3. September 2019 (GVBl. S. 213, BS 216-7) in der 
jeweils geltenden Fassung aufgenommen sein.

b) Bei Maßnahmen zum Wiederaufbau an der Gewäs-
serinfrastruktur und an Hochwasserschutzanlagen 

sind die Grundsätze einer nachhaltigen Schadensbe-
seitigung zu beachten. Nachhaltiger Wiederaufbau 
bedeutet, dass die Schadensbeseitigung auf eine Art 
und Weise erfolgt, die heutigen rechtlichen und techni-
schen Vorgaben sowie aktuellen fachlichen Planungen 
und Standards entspricht, dazu gehören insbesondere 
Hochwasserschutzkonzepte und Risikomanagement-
pläne, soweit vorhanden oder in Erarbeitung befindlich. 
Liegen solche fachlichen Vorgaben nicht oder noch 
nicht vor, ist die Nachhaltigkeit der Wiederaufbau-
maßnahmen im Einzelfall unter anderem in Bezug auf 
den Hochwasserabfluss und die Vermeidbarkeit von 
Schadpotenzial zu gewährleisten.

5.4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.4.1 Zuwendungsart: Projektförderung. 

5.4.2 Finanzierungsart: Anteilsfinanzierung

5.4.3 Form der Zuwendung

Die Zuwendung erfolgt als nicht rückzahlbarer Zuschuss in 
Höhe von in der Regel 100 v. H. der zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben. Der Zuschuss reduziert sich für grund-
sätzlich versicherbare Objekte auf 90 v. H., wenn nicht bis 
spätestens zum Zeitpunkt der Verwendungsnachweisprü-
fung nachgewiesen wird, dass eine Elementarschadenver-
sicherung abgeschlossen wurde oder eine solche nicht zu 
wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen abgeschlossen 
werden konnte. 

Bei Förderberechtigten in nichtkommunaler Trägerschaft 
erfolgt ein Zuschuss in Höhe von bis zu 80 v. H. Bei pri-
vaten Infrastrukturbetreibern im Bereich der Energie- und 
Wasserwirtschaft, von privaten Betreibern von Telekom-
munikationsnetzen nach dem Telekommunikationsgesetz, 
von privaten Betreibern von Krankenhäusern und Pflege-
einrichtungen sowie von gemeinnützigen Trägern sozialer 
Infrastruktur beträgt die Förderquote bis zu 100 v. H. 

5.4.4 Bemessungsgrundlage

a) Zuwendungsfähig sind nur Ausgaben, die zu einer an-
gemessenen baulichen Wiederherstellung der in Num-
mer 5.1.2 in Verbindung mit der Anlage genannten In-
frastruktureinrichtungen aufgewendet werden müssen, 
also der Wiederaufbau unter Berücksichtigung der ak-
tuellen Vorschriften für eine gleiche oder gleichwertige 
Konstruktion unter Einhaltung von baulichen und tech-
nischen Normen.

b) Zu den zuwendungsfähigen Ausgaben zählen insbe-
sondere Ausgaben

aa) für die Wiederherstellung baulicher Anlagen,

bb) für die vorbereitenden Arbeiten,

cc) für Abriss- und Aufräumarbeiten einschließlich der 
Entsorgung (inklusive Beseitigung von schädli-
chen Bodenverunreinigungen),

dd) für nachhaltige Planungen und Maßnahmen zur 
Wiederherstellung von Gewässern in der Unterhal-
tungslast der Kommunen,

ee) für Leistungen von Beauftragten für die Vorbe-
reitung und Durchführung von Maßnahmen, ins-
besondere zur Planung, Projektsteuerung und 
Koordinierung durch Dritte, einschließlich Kosten 
für die Erstellung von Gutachten, Planunterlagen 
und Vermessung; Projektsteuerungsleistungen 
zur Vorbereitung und Durchführung der Wider-
aufbaumaßnahme können mit bis zu 25 v. H. der 
zuwendungsfähigen Gesamtkosten, in besonders 
gelagerten Fällen auch darüber hinaus anerkannt 
werden,

ff) für die Erfassung und Übernahme der maßnah-
menbezogenen Daten in eine Datenbank,
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gg) für die denkmalgerechte Ausführung nach Maßga-
be der Verwaltungsvereinbarung Aufbauhilfe 2021,

hh) für wesentliche funktionsbezogene Einrichtungs- 
und notwendige Ausrüstungsgegenstände und 
funktionsbezogene Fahrzeuge,

ii) für den Ersatzneubau, auch für den Ersatzneubau an 
anderer Stelle bis zur Höhe des entstandenen Scha-
dens, inklusive Maßnahmen der Bodenordnung,

jj) für begleitende Maßnahmen wie Moderation, Be-
ratung, Austausch und Wissensvermittlung,

kk) in zwingenden Fällen Kosten für dringend erfor-
derliche temporäre Maßnahmen.

c) Nicht zuwendungsfähig sind:
aa) mittelbare Schäden, beispielsweise Umsatzausfälle,
bb) die Personal- und Sachausgaben des Zuwen-

dungsempfängers, einschließlich in Eigenleistung 
erbrachter Arbeiten,

cc) Ausgaben für die Unterhaltung und den Betrieb,
dd) sonstige bei Gelegenheit des Wiederaufbaus vor-

genommene Verbesserungen, soweit diese über 
den Stand der Technik hinausgehen, Vergrößerun-
gen oder Erweiterungen,

ee) Schäden an Gebäuden, die zum Zeitpunkt des 
Schadensereignisses nicht nutzbar waren, ausge-
nommen Gebäude, die sich bei Schadenseintritt 
noch im Rohbaustadium oder in der Wiederher-
stellung befanden,

ff) Schäden an Gebäuden, die bei Eintritt der Natur-
katastrophe zum Rückbau vorgesehen waren,

gg) Schäden, die in der Regel durch zumutbare Eigen-
leistung beseitigt werden können.

d) Nach Abzug der nicht zuwendungsfähigen Kosten von 
den Gesamtausgaben sind von den zuwendungsfähi-
gen Kosten außerdem die Kostenanteile abzuziehen, 
die bei Kreuzungsmaßnahmen von anderen Kreu-
zungsbeteiligten zu tragen sind.

e) Im Rahmen der Schadensbeseitigung können in be-
gründeten Fällen auch Maßnahmen der Modernisie-
rung, soweit hierfür eine Rechtspflicht besteht oder sie 
zwingend erforderlich sind, gefördert werden. Die Maß-
nahmen sind bis zur Höhe des entstandenen Schadens 
förderfähig.

5.5 Maßnahmenplanverfahren
5.5.1 Die betroffenen Gemeinden und Landkreise erstellen für 

ihr Gebiet innerhalb der erfolgten Schadensschätzungen 
eine Übersicht der jeweiligen Maßnahmen im Bereich der 
öffentlichen Infrastruktur einschließlich der Maßnahmen 
nicht-kommunaler Träger sowie der Maßnahmen von Un-
ternehmen, an denen sie überwiegend beteiligt sind. Die 
nicht-kommunalen Träger sind zu beteiligen.

5.5.2 Die gemeindlichen Maßnahmenpläne werden nach Maß-
gabe eines durch die Bewilligungsstelle bereitgestellten 
Formulars erstellt.

5.5.3 Die gemeindlichen Maßnahmenpläne werden bei der je-
weiligen Kreisverwaltung gesammelt, von ihr auf Plau-
sibilität und Schlüssigkeit der Wiederaufbaumaßnahme 
geprüft, priorisiert und zu einem Maßnahmenplan je Land-
kreis zusammengeführt.

5.5.4 Jeder Landkreis legt seinen Maßnahmenplan dem Mi-
nisterium des Innern und für Sport (MdI) bis zu einer von 
diesem festzulegenden Frist vor. Mit der Feststellung des 
Maßnahmenplans je Landkreis durch das MdI erfolgt auch 
die Festlegung des Schadensbudgets (Regionalbudget).

5.5.5 Förderanträge sind bis 30. Juni 2023 zu stellen.

a) Bei Maßnahmen gemäß den Nummern 1 bis 5 der Anla-
ge stellt bei Maßnahmen des Landkreises der Landkreis, 
im Übrigen die Gemeinde einen Zuwendungsantrag für 
jede im Maßnahmenplan aufgeführte Einzelmaßnahme 
bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). 
Diese prüft den Antrag auf Vereinbarkeit mit den Re-
geln dieser Verwaltungsvorschrift, insbesondere das 
Vorliegen der Fördervoraussetzungen. Die Prüfung 
beschränkt sich in der Regel auf eine Plausibilisie-
rung; Nummern 9.10 und 9.12 bleiben unberührt. Bei 
Maßnahmen im Geschäftsbereich von Landesbetrieb 
Mobilität (LBM), Landesamt für Soziales, Jugend und 
Versorgung (LSJV) und Generaldirektion Kulturelles 
Erbe (GDKE) haben diese der ADD eine kurze Stellung-
nahme auf Grundlage einer fachlichen Plausibilisierung 
abzugeben. Die Bewilligung erfolgt durch einen Zuwen-
dungsbescheid der ADD, bei bedeutenden Maßnah-
men durch das MdI. In diesen Fällen legt die ADD dem 
MdI ihr Prüfergebnis vor. Eine Weiterleitung nach § 44 
VV-LHO Teil I und Teil II Nr. 12 ist möglich. 

b) Bei Maßnahmen gemäß den Nummern 6 bis 9 der Anla-
ge werden Zuwendungsanträge für die jeweilige Einzel-
maßnahme, die im Maßnahmenplan aufgeführt ist, bei 
der in der Anlage jeweils genannten Behörde gestellt.

Inhalt und Umfang der Antragsunterlagen werden von der 
jeweils zuständigen Bewilligungsstelle festgelegt. Sofern 
bei einzelnen Maßnahmen gesichert ist, dass sie im Maß-
nahmenplan enthalten sein werden, kann eine Bewilligung 
vor Feststellung des Maßnahmenplans erfolgen.

5.5.6 Der Maßnahmenplan kann fortgeschrieben werden. Die 
Fortschreibung ist bei der ADD schriftlich zu beantragen. 
Die ADD prüft die Fortschreibung und legt diese mit ihrem 
Prüfergebnis dem MdI vor. Die Fortschreibung bedarf der 
schriftlichen Bestätigung des MdI. 

6 Ergänzende Regelungen
Maßnahmen, für die nach der Aufbauhilfeverordnung 2021 
oder der Verwaltungsvereinbarung Aufbauhilfe 2021 des 
Bundes mit den Ländern eine Förderung möglich ist, kön-
nen ergänzend oder abweichend zu Bestimmungen dieser 
Verwaltungsvorschrift gefördert werden.

7 Unbillige Härten
Über die in den Nummern 2 bis 6 getroffenen Regelungen 
hinaus kann im Einzelfall eine Förderung erfolgen, soweit 
dies erforderlich ist, um nach Sinn und Zweck dieser Ver-
waltungsvorschrift oder einzelner ihrer Regelungen eine 
nicht anders abwendbare unbillige Härte zu vermeiden. 
Die Art, Höhe und Ausgestaltung der Förderung ist nach 
pflichtgemäßem Ermessen so zu bestimmen, dass die 
nicht anders abwendbare unbillige Härte auf das Maß ei-
ner zumutbaren Härte gemindert wird. Eine Entscheidung 
hierüber trifft die jeweilige Bewilligungsstelle.

8 Allgemeine Förderbestimmungen
8.1 Zweckgebundene Spenden, Veräußerungserlöse und 

Leistungen Dritter, insbesondere Versicherungsleistun-
gen, haben dem Grunde und der Höhe nach – auch bei 
nachträglichem Hinzutritt – Vorrang vor einer Förderung 
nach dieser Verwaltungsvorschrift. Dabei kann der Zu-
wendungsempfänger solche Leistungen auf den von ihm 
zu erbringenden Eigenanteil anrechnen. In diesen Fällen 
werden diese erst dann auf die Zuwendung angerechnet, 
wenn sich ohne ihre Anrechnung eine Überkompensation 
des Schadens ergeben würde. Insbesondere Leistungen 
aufgrund von Versicherungsverträgen müssen auch über 
den Eigenanteil hinaus vorrangig und vollständig in An-
spruch genommen werden. Der Zuwendungsempfänger 
ist zu entsprechenden Angaben bei der Antragstellung so-
wie im weiteren Verfahren verpflichtet.

8.2 Hat der Zuwendungsempfänger zuvor bereits Zuwendun-
gen gemäß
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a) der Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft, Ver-
kehr, Landwirtschaft und Weinbau für die Gewährung 
von Soforthilfen des Landes aufgrund des Elementar-
schadensereignisses vom 14. und 15. Juli 2021 in den 
Landkreisen Ahrweiler, Bitburg-Prüm, Mayen-Koblenz, 
Trier-Saarburg, Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich und der 
Stadt Trier im Juli 2021 für Unternehmen der gewerb-
lichen Wirtschaft einschließlich der Angehörigen Freier 
Berufe und selbstständig Tätiger sowie Unternehmen 
der Land- und Forstwirtschaft (Soforthilfe Unterneh-
men RLP 2021) vom 23. Juli 2021,

b) der Richtlinie des Ministeriums des Innern und für Sport 
für die Gewährung von staatlichen Soforthilfen des Lan-
des bei außergewöhnlichen Notlagen in privaten Haus-
halten aufgrund des Elementarschadensereignisses in 
den Landkreisen Ahrweiler, Bitburg-Prüm, Mayen-Ko-
blenz, Trier-Saarburg, Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich 
und der Stadt Trier im Juli 2021 (insbesondere im Zeit-
raum vom 14. bis 15. Juli) (Soforthilfe RLP 2021) vom 
20. Juli 2021,

c) dem Rundschreiben über die Gewährung von Soforthil-
fen zur finanziellen Unterstützung der Gemeinden und 
Gemeindesverbände bei der ersten Instandsetzung 
kommunale Infrastruktur, Räumung und Reinigung auf-
grund des Elementarschadensereignisse in den Land-
kreisen Ahrweiler, Mayen-Koblenz, Bernkastel-Wittlich, 
Bitburg-Prüm, Vulkaneifel, Trier-Saarburg und der Stadt 
Trier im Juli 2021 vom 30. Juli 2021 oder

d) dem Erlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie und Mobilität „Sonderförderprogramm Starkre-
gen- und Hochwasserschäden“

erhalten, werden diese auf die Zuwendung angerechnet.

8.3 Abweichend von Nummern 8.1 und 8.2 werden auf die 
Hausratspauschalen nur Versicherungsleistungen ange-
rechnet.

8.4 Eine früher gewährte Förderung für dasselbe Objekt mit 
Mitteln aus öffentlichen Haushalten schließt eine nochma-
lige Förderung von Maßnahmen im Rahmen dieses Pro-
gramms nicht aus.

8.5 Die Umsatzsteuer, die nach § 15 des Umsatzsteuergeset-
zes als Vorsteuer abziehbar ist, gehört nicht zu den zuwen-
dungsfähigen Ausgaben.

8.6 Technische Anlagen zur Energie- und Wärmeversorgung 
sollen im Rahmen der nachhaltigen Schadensbeseitigung 
entweder an einem hochwassersicheren Standort instal-
liert oder so ausgeführt werden, dass die Anlage oder die 
besonders schadensgefährdeten Anlagenteile bei einem 
zukünftigen Starkregen- und Hochwasserereignis ge-
schützt werden, insbesondere innerhalb kurzer Zeit aus- 
und anschließend funktionsfähig wieder eingebaut werden 
können.

8.7 Bauliche Maßnahmen sind so auszuführen, dass Schäden 
bei einem erneuten Starkregen- und Hochwasserereignis 
reduziert oder vermieden werden. Ist wahrscheinlich, dass 
ein zukünftiges Starkregen- und Hochwasserereignis wie-
derkehrend erhebliche Schäden verursacht, können auch 
Maßnahmen zum nachhaltigen Wiederaufbau an anderer 
Stelle gefördert werden.

8.8 Vorschriften über die Vergabe gemäß Nummer 3.1 von 
Teil I Anlage 3 der VV zu § 44 LHO (Allgemeine Neben-
bestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung – 
ANBest-P) finden in der Regel keine Anwendung. Andere 
Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers, bestimmte 
Vergabebestimmungen anzuwenden oder einzuhalten, 
bleiben unberührt.

8.9 Die Zuwendungsempfänger sollen die Förderung durch 
die Bundesrepublik Deutschland und das Land Rheinland-
Pfalz auf den Bauschildern entsprechend ausweisen. 

8.10 Eine Förderung nach dieser Verwaltungsvorschrift kann 
mit anderen Förderprogrammen des Landes, des Bundes 
oder der Europäischen Union ergänzt werden, sofern und 
soweit dies die Fördervorschriften der anderen Programme 
zulassen und die Gesamtsumme der Fördermittel sowie 
Mittel Dritter die Gesamtausgaben des Vorhabens nicht 
übersteigt. Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, 
der Bewilligungsstelle anzugeben, ob und gegebenenfalls 
in welcher Höhe er zusätzliche Mittel aus anderen Förder-
programmen oder Spenden erhält. Zuweisungen sind bei 
der Bewilligung von Fördermitteln zu beachten und bei der 
Auszahlung entsprechend zu verrechnen. Die Zuwendungs-
empfänger unterrichten die Bewilligungsstelle konkret über 
die Höhe der Inanspruchnahme der Zuweisung. Im Anwen-
dungsbereich der AGVO ist Artikel 8 AGVO zu beachten.

8.11 Für nach dieser Verwaltungsvorschrift geförderten Maß-
nahmen gilt in der Regel eine Zweckbindungsfrist beim 
Zuwendungsempfänger von fünf Jahren.

8.12 Sofern es sich um Schäden an Wirtschaftsgütern oder 
an der Infrastruktur handelt, die bereits eine GRW-För-
derung erhalten haben, deren Zweckbindungsfristen 
zum Zeitpunkt des Eintritts der Naturkatastrophe noch 
nicht abgelaufen waren und für deren Ersatz erneut För-
derung gewährt wird, greifen die mit der GRW-Förderung 
verbundenen Auflagen an Zweckbindungsfristen und Ar-
beitsplatzzielen. Bei gewerblichen Unternehmen ist dabei 
die noch verbleibende Frist bezüglich Zweckbindung und 
Besetzung der Arbeitsplätze ab dem Zeitpunkt anzuset-
zen, zu dem die Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit 
möglich ist; bei wirtschaftsnaher Infrastruktur mindestens 
die noch verbleibende Zweckbindungsfrist nach Wieder-
herstellung der Funktionsfähigkeit anzuhängen.
Sofern es sich um Schäden an Infrastrukturen im Rahmen 
oder im Zusammenhang eines Breitbandförderprojektes 
handelt, deren Zweckbindungsfristen zum Zeitpunkt des 
Eintritts der Naturkatastrophe noch nicht abgelaufen wa-
ren sowie für deren Ersatz erneut Förderung im Rahmen 
des Aufbauhilfefonds 2021 gewährt wird, greifen die mit 
der Breitbandförderung verbundenen Auflagen und Bedin-
gungen.

9 Verfahren
9.1 Bewilligungsstelle sind für Maßnahmen

a) nach den Nummern 2 – ausgenommen Krankenhäuser 
und Rehabilitationseinrichtungen nach Nummer 2.2.1 
Buchst. b – und 4 die Investitions- und Strukturbank 
Rheinland-Pfalz (ISB);

b) nach Nummer 2 – für Krankenhäuser und Rehabilitati-
onseinrichtungen nach Nummer 2.2.1 Buchst. b – das 
Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit;

c) nach Nummer 3 für alle flächenbezogenen Hilfsmaß-
nahmen die Kreisverwaltungen und für alle übrigen 
Maßnahmen das Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum Mosel;

d) nach Nummer 5 die in der Anlage jeweils genannten 
Behörden.

9.2 Anträge für Maßnahmen nach den Nummern 2 bis 4 sind 
an die Bewilligungsstelle zu richten. Anträge für Maßnah-
men nach Nummer 5 sind an die in der Anlage jeweils ge-
nannte Behörde zu richten. Bei Maßnahmen nach Num-
mer 5 im Bereich der öffentlichen Infrastruktur erfolgen die 
Vorbereitung sowie die gesamte weitere Abwicklung nach 
Erlass des Zuwendungsbescheids durch die in der Anlage 
jeweils genannte Behörde. 

9.3 Die Antragstellenden haben im Antrag bei der Bewilli-
gungsstelle das Geburtsdatum und die steuerliche Iden-
tifikationsnummer (§ 139b AO) beziehungsweise für den 
Fall, dass eine nichtnatürliche Person Antragsteller ist, die 
Steuernummer anzugeben und folgende Erklärungen ab-
zugeben: 
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Der Antragstellende befreit die Finanz- und Bewilligungs-
behörden von der Verpflichtung zur Wahrung des Steu-
ergeheimnisses gegenüber Bewilligungs- und Strafver-
folgungsbehörden, soweit Daten des Antragstellers zu 
verifizieren sind, die für die dortigen Verfahren im Zusam-
menhang mit der Gewährung von Billigkeitsleistungen des 
Landes Rheinland-Pfalz zur Beseitigung von Schäden an 
öffentlicher und privater Infrastruktur sowie zum Wieder-
aufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkata-
strophe im Juli 2021 von Bedeutung sind oder waren (§ 30 
Abs. 4 Nr. 3 AO).
Der Antragstellende stimmt der Weitergabe von Daten 
durch die Bewilligungsstellen an die Finanzbehörden zu, 
soweit diese Daten für die Besteuerung relevant sind (§ 93 
AO).
Für Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts gilt dies nur, soweit die Aufbauhilfe für Betrie-
be gewerblicher Art beantragt wird.

9.4 In dem Antrag ist der Antragsteller über die Subventionser-
heblichkeit der vom Antragsteller gemachten Angaben im 
Sinne von § 264 StGB zu belehren.

9.5 Um ein zügiges Antragsverfahren zu gewährleisten, kön-
nen weitere Anforderungen an die Unterlagen durch Rund-
schreiben geregelt werden. 

9.6 Bewilligungen sind bereits dann möglich, wenn der Zu-
wendungsempfänger glaubhaft macht, dass er die not-
wendigen öffentlich-rechtlichen Erlaubnisse und Ge-
nehmigungen innerhalb einer im Bewilligungsbescheid 
festzulegenden Frist vorlegen kann. Nach Bewilligung 
können angemessene Abschlagszahlungen gewährt wer-
den.

9.7 Abweichend von Nummer 9.6 gilt bei Privathaushalten: Der 
Erlass eines Bewilligungsbescheids ist bereits dann mög-
lich, wenn der Zuwendungsempfänger glaubhaft macht, 
dass er neben den notwendigen öffentlich-rechtlichen 
Erlaubnissen und Genehmigungen auch das Schadens-
gutachten innerhalb einer im Bewilligungsbescheid fest-
zulegenden Frist vorlegen kann. Nach Erlass des Bewilli-
gungsbescheides können eine Abschlagszahlung in Höhe 
von bis zu 20 v. H. und nachfolgend weitere angemessene 
Abschlagszahlungen gewährt werden.

9.8 Soll ein Vorhaben mit mehreren Beteiligten gefördert wer-
den, so kann die Zuwendung nur von einem Beteiligten be-
antragt werden. Sie ist von dem Beteiligten zu beantragen, 
der dazu beauftragt wird. Die Beauftragung ist im Antrag 
nachzuweisen. Die Zuwendung wird an den Antragsteller 
ausgezahlt, der intern den Ausgleich mit den Beteiligten 
durchführt.

9.9 Mehrkosten können auf Antrag nach Bestätigung durch 
einen fachkundigen, unabhängigen Sachverständigen im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
über einen Änderungsbescheid bewilligt werden.

9.10 Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
sind zu beachten.
Bei einer Förderung kommunaler Gebietskörperschaften 
oder Zweckverbände nach Nummer 5 genügt zum Nach-
weis der Wirtschaftlichkeit in der Regel eine nachvollzieh-
bare Vergleichsberechnung verschiedener Alternativen, 
soweit solche ernsthaft in Betracht kommen. Dies ist ins-
besondere nicht der Fall bei Instandsetzungen ohne we-
sentliche Änderung der Gebäudestruktur sowie bei Tief-
baumaßnahmen an selber Stelle. Nummer 3.2 Satz 3 der 
VV zu § 44 LHO Teil II gilt nicht.
Bei einer Förderung anderer Stellen, insbesondere nach 
Nummern 2 bis 4, wird auf Nummer 3.2 der VV zu § 44 
LHO Teil I verwiesen.

9.11 Der vorzeitige förderunschädliche Maßnahmenbeginn ge-
mäß Nummer 1.3 der VV zu § 44 LHO Teil I und gemäß 
Nummer 1.3 der VV zu § 44 LHO Teil II gilt als genehmigt. 

Maßnahmenbeginn ist frühestens der Zeitpunkt des Scha-
densereignisses (Stichtag 14. Juli 2021).

9.12 Nummer 6.1 der VV zu § 44 LHO Teil I und Teil II findet 
in der Regel keine Anwendung. Bei einer Förderung von 
Hochbaumaßnahmen nach Nummer 5 gilt, wenn es sich 
um einen Neubau oder eine wesentliche Änderung des 
Bestandsgebäudes handelt, Folgendes: Soweit die vorge-
sehene Zuwendung bis zwei Millionen Euro beträgt, ist in 
der Regel von einer Beteiligung der fachlich zuständigen 
technischen staatlichen Verwaltung abzusehen. Soweit 
die vorgesehene Zuwendung zwei Millionen Euro über-
schreitet und sechs Millionen Euro unterschreitet findet 
eine Plausibilitätsprüfung des Bau- und Raumprogramms 
statt. Bei einer vorgesehenen Zuwendung ab sechs Milli-
onen Euro soll die baufachliche Plausibilisierung auch die 
Baukosten anhand geeigneter Baukostenindizes erfassen.

9.13 Abweichend von Nummer 7.5 der VV zu § 44 LHO Teil I An-
lage 3 ist dem Auszahlungsantrag eine fortzuschreibende 
Belegliste beizufügen. Die Originalbelege sind mindestens 
zehn Jahre lang zu Prüfungszwecken vorzuhalten. Num-
mer 7.8 der VV zu § 44 LHO Teil I Anlage 3 findet auf die 
Belegliste entsprechende Anwendung. Die Bewilligungs-
stellen prüfen die eingereichten Auszahlungsunterlagen 
auf Plausibilität.

9.14 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbe-
richt und einer abschließenden Belegliste. Bei einer Förde-
rung nach Nummer 2 enthält der Verwendungsnachweis 
auch einen Sachbericht zur Wiederaufnahme des Betriebs 
sowie – falls zutreffend – Nachweise der Einkommens-
einbußen. Bei Pauschalen für Hausrat (Nummer 4.4.3) 
ist ein Verwendungsnachweis nicht erforderlich. Der Ver-
wendungsnachweis ist spätestens sechs Monate nach 
Abschluss des Vorhabens gegenüber der Antrag anneh-
menden Stelle zu erbringen. Diese führt eine Prüfung der 
zweckentsprechenden Verwendung der Mittel mindestens 
in 5 v. H. der bewilligten Anträge durch. Der Prüfungsum-
fang ist risikobezogen zu erhöhen.
Die jeweils zuständigen obersten Landesbehörden un-
terrichten die jeweils für die Maßnahmen und Program-
me zuständigen Bundesministerien oder die von diesen 
beauftragten Stellen über die zweckentsprechende Inan-
spruchnahme und Verwendung der Mittel (Verwendungs-
bericht). Der Verwendungsbericht wird allen Ländern zur 
Verfügung gestellt. Er enthält Angaben zu den jährlichen 
Gesamtausgaben und ihrer Verteilung auf die jeweiligen 
Programme und Einzelmaßnahmen sowie den nachgela-
gerten Kontrollen vor Ort. Weitere Details, einschließlich 
der Verpflichtung zur Vorlage von Zwischenberichten und 
weiterer Prüfungen und Berichte, können auch in den Ver-
waltungsvereinbarungen geregelt werden.
Die Länder unterrichten nach Abschluss ihrer verwaltungs-
mäßigen Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der 
Mittel und nach Erstattung der Verwendungsberichte nach 
Absatz 4 die jeweils zuständigen Bundesministerien oder 
die von diesen beauftragten Stellen bis zum 31. Juli des Fol-
gejahres in Form eines zusammenfassenden Berichts. Der 
Bericht soll eine kurz gefasste Darstellung über die Anzahl 
und Durchführung der Programme und den ihnen zuzuord-
nenden Maßnahmen, deren Ergebnisse sowie die Höhe der 
für Programme und Maßnahmen zugewiesenen und ver-
ausgabten Mittel des Fonds enthalten. Soweit einschlägige 
Prüfungsmitteilungen der jeweiligen obersten Rechnungs-
prüfungsbehörden vorliegen, sind diese ebenfalls mitzutei-
len. Der Bericht wird allen Ländern zur Verfügung gestellt.
Das jeweils zuständige Bundesministerium oder die von 
diesem beauftragte Stelle ist über die beabsichtigten 
Maßnahmen sowie über alle weiteren grundsätzlichen 
Entscheidungen des Landes zu den oben genannten 
Hochwasserhilfen zeitnah zu unterrichten. Nach Ab-
schluss dieser Vereinbarung sind dem Bund, beginnend 
zum Stand 31. Dezember 2021, halbjährliche – jeweils 
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zum Stand 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jah-
res – Abrechnungen über den Mittelabfluss spätestens 
14 Tage nach Stichtag vorzulegen. Nach Beendigung der 
Maßnahmen übersendet das Land dem jeweils zuständi-
gen Bundesministerium oder der von diesem beauftragten 
Stelle einen Schlussbericht über die Anzahl und Durchfüh-
rung der Maßnahmen, ihren Erfolg und ihre Auswirkungen 
sowie die Höhe der erhaltenen und verausgabten Mittel. 
Dieser Bericht wird aus Transparenzgründen den anderen 
Ländern zur Verfügung gestellt. Die Länder tragen dafür 
Sorge, dass alle aus der Gewährung der Mittel unter den 
Programmen resultierenden Berichtsbitten innerhalb der 
gesetzten Frist erfüllt werden.

9.15 Bei der Förderung von denkmalpflegerischem Aufwand 
bestätigt die untere Denkmalschutzbehörde nach Ab-
schluss der Maßnahme, dass der denkmalpflegerisch be-
dingte Mehraufwand angefallen ist.

9.16 Eine früher gewährte Förderung desselben Vorhabens aus 
öffentlichen Mitteln schließt eine Förderung von Maßnah-
men im Rahmen dieser Verwaltungsvorschrift nicht aus. 
Wurden bereits geförderte Vorhaben vor Fertigstellung des 
Vorhabens oder innerhalb der Zweckbindungsfrist ganz 
oder teilweise zerstört, soll bei der Ausübung des Ermes-
sens gemäß Nummer 8.3 der VV zu § 44 LHO Teil I und ge-
mäß Nummer 8.3 der VV zu § 44 LHO Teil II auf den Wider-
ruf des Zuwendungsbescheids und die Rückforderung der 
Zuwendung verzichtet werden, soweit nicht ein Anspruch 
des Zuwendungsempfängers auf Kompensationsleistun-
gen gegenüber einem Dritten besteht. Es besteht eine Mit-

teilungspflicht des Zuwendungsempfängers gegenüber 
der Bewilligungsstelle zu bereits geförderten Vorhaben, 
die vor Fertigstellung des Vorhabens oder innerhalb der 
Zweckbindungsfrist ganz oder teilweise zerstört wurden.

9.17 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zu-
wendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Ver-
wendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung 
des Zuwendungsbescheids und die Rückforderung der 
gewährten Zuwendung gelten die Regelungen der Verwal-
tungsvorschrift zu § 44 LHO, soweit nicht in dieser Verwal-
tungsvorschrift Abweichungen zugelassen worden sind.

9.18 Die zuständigen Bundesministerien, der Bundesrechnungs-
hof oder deren Beauftragte und der Landesrechnungshof 
sowie dessen Beauftragte können bei den Dienststellen 
des Landes, die mit der Bewirtschaftung der Mittel der 
Aufbauhilfe 2021 befasst sind, sowie bei allen sonstigen 
Stellen, die das Land bei der Weitergabe der Mittel einge-
schaltet hat, die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel 
prüfen. Dieses Prüfungsrecht besteht auch gegenüber den 
Geschädigten und ist im Bescheid aufzunehmen.

10 Inkrafttreten
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach der Veröf-
fentlichung in Kraft.

Anlage
(zu den Nummern 5.1.2, 5.5.5, 9.1 und 9.2)
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Anlage 
(zu den Nummern 5.1.2, 5.5.5, 9.1 und 9.2)

An
la

ge
 

(z
u 

de
n 

N
um

m
er

n 
5.

1.
2,

 5
.5

.5
, 9

.1
 u

nd
 9

.2
) 

   
M

aß
na

hm
e 

im
 B

er
ei

ch
 

 
G

eg
en

st
an

d 
de

r F
ör

de
ru

ng
 

An
tra

gs
te

llu
ng

 
be

i /
 v

or
be

re
i-

te
nd

e 
Pr

üf
un

-
ge

n 
du

rc
h 

Be
w

illi
gu

ng
sb

eh
ör

de
  

Ve
rw

al
tu

ng
st

ec
hn

is
ch

e 
Ab

w
ic

kl
un

g 

1 
St

äd
te

ba
ul

ic
he

 In
fra

st
ru

kt
ur

 
St

äd
te

ba
ul

ic
he

 In
fra

st
ru

kt
ur

, e
in

sc
hl

ie
ß-

lic
h 

de
r W

ie
de

rh
er

st
el

lu
ng

 v
on

 h
is

to
ri-

sc
he

n 
In

ne
ns

tä
dt

en
, K

ul
tu

re
in

ric
ht

un
ge

n,
 

D
en

km
äl

er
n,

 d
as

 S
ta

dt
bi

ld
 p

rä
ge

nd
en

 
G

eb
äu

de
n 

(s
ow

ei
t s

ie
 n

ic
ht

 a
us

 d
em

 
Ku

ltu
re

lle
n 

H
ilf

sp
ro

gr
am

m
 u

nd
 d

em
 

H
ilf

sp
ro

gr
am

m
 z

ur
 R

et
tu

ng
 v

on
 A

rc
hi

ve
n 

pr
iv

at
er

 V
er

ei
ne

, S
tif

tu
ng

en
 u

nd
 g

em
ei

n-
nü

tz
ig

en
 E

in
ric

ht
un

ge
n 

so
w

ie
 fü

r d
ie

 
H

ei
m

at
ge

sc
hi

ch
te

 b
ed

eu
ts

am
en

 p
riv

at
en

 
U

nt
er

la
ge

n 
ge

fö
rd

er
t w

er
de

n)
 o

de
r s

on
s-

tig
e 

An
la

ge
n 

vo
n 

üb
er

re
gi

on
al

er
 B

ed
eu

-
tu

ng
. Z

ur
 s

tä
dt

eb
au

lic
he

n 
In

fra
st

ru
kt

ur
 

ge
hö

re
n 

au
ch

 d
ie

 In
fra

st
ru

kt
ur

 d
es

 
Br

an
d-

 u
nd

 K
at

as
tro

ph
en

sc
hu

tz
es

, d
ie

 
ad

m
in

is
tra

tiv
e 

In
fra

st
ru

kt
ur

 u
nd

 E
rs

ch
lie

-
ßu

ng
sa

nl
ag

en
, w

ie
 S

tra
ße

n,
 W

eg
e,

 P
lä

t-
ze

 u
nd

 B
rü

ck
en

, s
ow

ie
 P

ar
kf

lä
ch

en
 u

nd
 

G
rü

na
nl

ag
en

. 

AD
D

 
AD

D
/M

dI
* 

AD
D

 

2 
So

zi
al

e 
In

fra
st

ru
kt

ur
 

So
zi

al
e 

In
fra

st
ru

kt
ur

 w
ie

 E
in

ric
ht

un
ge

n 
de

r K
in

de
r- 

un
d 

Ju
ge

nd
hi

lfe
, S

ch
ul

en
 

so
w

ie
 d

er
 D

as
ei

ns
vo

rs
or

ge
 d

ie
ne

nd
e 

In
fra

st
ru

kt
ur

 w
ie

 S
po

rts
tä

tte
n,

 F
rie

dh
öf

e 
od

er
 G

em
ei

ns
ch

af
ts

ei
nr

ic
ht

un
ge

n 
au

ch
 

in
 K

le
in

ga
rte

na
nl

ag
en

, K
in

de
rg

är
te

n,
 

Ei
nr

ic
ht

un
ge

n 
de

r B
eh

in
de

rte
nh

ilf
e,

 P
fle

-
ge

ei
nr

ic
ht

un
ge

n 
so

w
ie

 A
ng

eb
ot

e 
zu

r 
U

nt
er

st
üt

zu
ng

 im
 A

llt
ag

. 

AD
D

 
AD

D
/M

dI
* 

AD
D

 

3 
Ve

rk
eh

rli
ch

e 
In

fra
st

ru
kt

ur
 

 
Ve

rk
eh

rli
ch

e 
In

fra
st

ru
kt

ur
 e

in
sc

hl
ie

ßl
ic

h 
de

r u
nb

ew
eg

lic
he

n 
Ö

PN
V-

In
fra

st
ru

kt
ur

ei
nr

ic
ht

un
ge

n 
un

d 
de

s 
R

ad
- 

AD
D

 
AD

D
/M

dI
* 

AD
D

 



138 Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz vom 1. Oktober 2021 Nr. 10

An
la

ge
 

(z
u 

de
n 

N
um

m
er

n 
5.

1.
2,

 5
.5

.5
, 9

.1
 u

nd
 9

.2
) un

d 
Fu

ßv
er

ke
hr

s,
 s

ow
ei

t s
ie

 n
ic

ht
 d

er
 

Fö
rd

er
un

g 
im

 R
ah

m
en

 d
er

 G
em

ei
n-

sc
ha

fts
au

fg
ab

e 
„V

er
be

ss
er

un
g 

de
r r

eg
i-

on
al

en
 W

irt
sc

ha
fts

st
ru

kt
ur

" u
nt

er
lie

gt
. Z

ur
 

ve
rk

eh
rli

ch
en

 In
fra

st
ru

kt
ur

 g
eh

ör
en

 a
uc

h 
au

ße
rö

rtl
ic

he
 ü

be
rw

ie
ge

nd
 ö

ffe
nt

lic
he

 
St

ra
ße

n 
un

d 
W

eg
e 

so
w

ie
 B

rü
ck

en
. 

4 
Lä

nd
lic

he
 W

eg
e 

W
ie

de
rh

er
st

el
lu

ng
 d

er
 V

er
ke

hr
sv

er
hä

lt-
ni

ss
e 

vo
n 

ni
ch

t ö
ffe

nt
lic

h 
ge

w
id

m
et

en
 

Ve
rb

in
du

ng
sw

eg
en

 z
u 

de
n 

G
eh

öf
te

n 
od

er
 z

um
 ö

ffe
nt

lic
he

n 
St

ra
ße

nw
eg

en
et

z 
ei

ns
ch

lie
ßl

ic
h 

zu
ge

hö
rig

er
 V

or
ar

be
ite

n.
 

W
ie

de
rh

er
st

el
lu

ng
 d

er
 V

er
ke

hr
sv

er
hä

lt-
ni

ss
e 

vo
n 

lä
nd

lic
he

n 
W

eg
en

. H
ie

rz
u 

ge
-

hö
re

n 
ni

ch
t ö

ffe
nt

lic
h 

ge
w

id
m

et
e 

au
ße

r-
ör

tli
ch

e 
W

eg
e 

w
ie

 z
. B

. z
u 

de
n 

la
nd

- u
nd

 
fo

rs
tw

irt
sc

ha
ftl

ic
he

n 
Fl

äc
he

n 
fü

hr
en

de
 

W
eg

e,
 V

er
bi

nd
un

gs
w

eg
e,

 F
el

d-
 u

nd
 

W
al

dw
eg

e,
 M

as
ch

in
en

w
eg

e 
un

d 
so

ns
ti-

ge
 W

eg
e 

ei
ns

ch
lie

ßl
ic

h 
zu

ge
hö

rig
er

 B
rü

-
ck

en
ba

ut
en

 u
nd

 N
eb

en
an

la
ge

n.
 

Im
 Z

us
am

m
en

ha
ng

 m
it 

de
n 

W
eg

em
aß

-
na

hm
en

 s
te

he
nd

e 
er

os
io

ns
ve

rm
in

de
rn

de
 

M
aß

na
hm

en
 u

nd
 d

ie
 W

ie
de

rh
er

st
el

lu
ng

 
vo

n 
Be

gl
ei

tm
aß

na
hm

en
 d

es
 N

at
ur

-, 
W

as
se

r- 
un

d 
La

nd
sc

ha
fts

sc
hu

tz
es

 k
ön

-
ne

n 
eb

en
fa

lls
 g

ef
ör

de
rt 

w
er

de
n.

 

AD
D

 
AD

D
/M

dI
* 

AD
D

 

5 
So

ns
tig

e 
lä

nd
lic

he
 In

fra
st

ru
kt

ur
 

Si
ch

er
un

g 
un

d 
W

ie
de

rh
er

st
el

lu
ng

 s
on

st
i-

ge
r I

nf
ra

st
ru

kt
ur

, s
ow

ei
t s

ie
 n

ic
ht

 u
nt

er
-

ne
hm

er
is

ch
en

 B
er

ei
ch

en
 z

uz
uo

rd
ne

n 
is

t. 

AD
D

 
AD

D
/M

dI
* 

AD
D

 

6 
Be

so
nd

er
e 

so
zi

al
e 

In
fra

st
ru

kt
ur

 
Kr

an
ke

nh
äu

se
r, 

R
eh

ab
ilit

at
io

ns
ei

nr
ic

h-
tu

ng
en

 u
nd

 -d
ie

ns
te

 
M

W
G

 
M

W
G

 
LS

JV
 

7 
W

as
se

r- 
un

d 
ab

fa
llw

irt
sc

ha
ftl

i-
ch

e 
Ei

nr
ic

ht
un

ge
n 

so
w

ie
 A

nl
a-

ge
n 

zu
m

 U
m

ga
ng

 m
it 

w
as

se
rg

e-

W
as

se
r- 

un
d 

ab
fa

llw
irt

sc
ha

ftl
ic

he
 E

in
ric

h-
tu

ng
en

 s
ow

ie
 A

nl
ag

en
 z

um
 U

m
ga

ng
 m

it 
w

as
se

rg
ef

äh
rd

en
de

n 
St

of
fe

n,
 s

ow
ei

t s
ie

 

M
KU

EM
 

M
KU

EM
 

SG
D

 N
or

d 



Nr. 10 Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz vom 1. Oktober 2021 139

An
la

ge
 

(z
u 

de
n 

N
um

m
er

n 
5.

1.
2,

 5
.5

.5
, 9

.1
 u

nd
 9

.2
) 

fä
hr

de
nd

en
 S

to
ffe

n 
ni

ch
t d

er
 F

ör
de

ru
ng

 im
 R

ah
m

en
 d

er
 G

e-
m

ei
ns

ch
af

ts
au

fg
ab

e 
„V

er
be

ss
er

un
g 

de
r 

re
gi

on
al

en
 W

irt
sc

ha
fts

st
ru

kt
ur

" u
nd

 „V
er

-
be

ss
er

un
g 

de
r A

gr
ar

st
ru

kt
ur

 u
nd

 d
es

 
Kü

st
en

sc
hu

tz
es

“ u
nt

er
lie

ge
n;

 h
ie

rz
u 

ge
-

hö
re

n 
Tr

in
kw

as
se

rv
er

so
rg

un
gs

an
la

ge
n,

 
Ab

w
as

se
ra

nl
ag

en
 (K

lä
ra

nl
ag

en
, K

an
al

i-
sa

tio
n)

, A
bf

al
le

nt
so

rg
un

gs
an

la
ge

n 
(e

in
-

sc
hl

ie
ßl

ic
h 

D
ep

on
ie

n)
, N

eb
en

an
la

ge
n 

w
ie

 
An

la
ge

n 
zu

r e
ne

rg
et

is
ch

en
 N

ut
zu

ng
 v

on
 

Kl
är

- u
nd

 D
ep

on
ie

ga
s,

 a
bs

ch
w

em
m

-
ge

fä
hr

de
te

 A
ltl

as
te

n 
so

w
ie

 A
nl

ag
en

 z
um

 
Sc

hu
tz

 v
or

 H
oc

hw
as

se
r b

zw
. S

ta
rk

re
ge

n,
 

ei
ns

ch
lie

ßl
ic

h 
de

re
n 

Zu
fa

hr
te

n,
 u

nd
 w

as
-

se
rb

au
lic

he
 A

nl
ag

en
 s

ow
ie

 d
ie

 G
ew

äs
se
r-

in
fra

st
ru

kt
ur

 e
in

sc
hl

ie
ßl

ic
h 

in
ne

rö
rtl

ic
he

r 
W

as
se

rlä
uf

e,
 w

en
n 

si
e 

ni
ch

t n
ac

h 
N

um
-

m
er

 2
  g

ef
ör

de
rt 

w
er

de
n.

 
8 

H
oc

hw
as

se
rs

ch
ut

za
nl

ag
en

 u
nd

 
W

as
se

rlä
uf

e 
Au

sg
eg

lic
he

n 
w

er
de

n 
ho

ch
w

as
se

rb
e-

di
ng

te
 S

ch
äd

en
 e

in
sc

hl
ie

ßl
ic

h 
de

r K
os

te
n 

fü
r d

er
en

 B
es

ei
tig

un
g.

 D
ie

 S
ch

ad
en

er
-

m
itt

lu
ng

 s
te

llt
 a

uf
 d

ie
 W

ie
de

rh
er

st
el

-
lu

ng
sk

os
te

n 
od

er
 d

ie
 E

rs
at

zb
es

ch
af

fu
ng

 
ab

. 
Si

ch
er

un
g 

un
d 

W
ie

de
rh

er
st

el
lu

ng
 v

on
 

An
la

ge
n 

de
s 

H
oc

hw
as

se
rs

ch
ut

ze
s,

 w
ie

 
z.

B.
 D

ei
ch

e,
 S

ch
öp

fw
er

ke
, S

ie
le

, W
eh

re
,

ei
ns

ch
lie

ßl
ic

h 
zu

ge
hö

rig
er

 V
or

ar
be

ite
n.

W
ie

de
rh

er
st

el
lu

ng
 v

on
 G

ew
äs

se
rn

, e
in

-
sc

hl
ie

ßl
ic

h 
zu

ge
hö

rig
er

 V
or

ar
be

ite
n.

H
ie

rz
u 

ge
hö

re
n 

di
e 

G
ru

nd
rä

um
un

g 
un

d
di

e 
In

st
an

d-
se

tz
un

g 
de

r U
fe

r, 
Bö

sc
hu

n-
ge

n 
un

d 
G

ew
äs

se
rra

nd
st

re
ife

n,
 d

er
 n

a-
tu

rn
ah

e 
Au

sb
au

, S
ch

ut
zp

fla
nz

un
ge

n 
un

d
W

ild
ba

ch
ve

rb
au

un
ge

n.

M
KU

EM
 

M
KU

EM
 

SG
D

 N
or

d 



140 Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz vom 1. Oktober 2021 Nr. 10

An
la

ge
 

(z
u 

de
n 

N
um

m
er

n 
5.

1.
2,

 5
.5

.5
, 9

.1
 u

nd
 9

.2
) 

  9 
Te

le
ko

m
m

un
ik

at
io

ns
in

fra
st

ru
kt

ur
 

An
la

ge
n 

de
r B

re
itb

an
di

nf
ra

st
ru

kt
ur

 s
ow

ie
 

5G
 

M
AS

TD
 

M
AS

TD
 

AD
D

 

* S
ie

he
 N

um
m

er
 5

.5
.5

 a
) 



Nr. 10 Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz vom 1. Oktober 2021 141

707 Gründungsstipendium Rheinland-Pfalz –  
Landesförderprogramm „Start.in.RLP“

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft,  

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau  

vom 13. September 2021 (8402)

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
1.1 Startups und Gründungswillige erleben derzeit im Kontext 

der Corona-Pandemie eine deutliche Verschlechterung des 
Gründungsumfelds insbesondere in Bezug auf private Finan-
zierungsmittel. Zeitgleich haben einzelne Gründungsvorha-
ben positive Impulse für die gesamtwirtschaftliche Situation 
gesetzt und das Potential für neue Geschäftsmodelle, Pro-
dukte und Dienstleistungen in einem zukunftsorientierten 
Wirtschaftsstandort unter Beweis gestellt.
Daher ist das Gründungsstipendium eine Zuwendung zur Un-
terstützung Gründender in der frühen Phase ihrer Existenz-
gründung, um das Gründungsgeschehen in Rheinland-Pfalz 
positiv und nachhaltig zu entwickeln. Das Stipendium soll 
Gründerinnen und Gründern dabei helfen, ihre Geschäfts-
idee in einem innovativen Technologiebereich oder in Bezug 
auf neue innovative Dienstleistungen oder Geschäftsmodel-
le oder Produktionsmethoden weiterzuentwickeln und zum 
Erfolg zu bringen. Dabei werden Gründende zusätzlich mit 
Coaching und Netzwerken aus Startups und Akteuren des 
Gründungs-Ökosystems begleitet, um eine erfolgreiche 
Markteinführung vorzubereiten.

1.2 Das Land Rheinland-Pfalz gewährt im Rahmen der Projekt-
förderung Zuwendungen nach Maßgabe dieser Verwaltungs-
vorschrift sowie der §§ 23 und 44 der Landeshaushalts-
ordnung (LHO) vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2,  
BS 63-1) und der Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der 
Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) vom 20. Dezember 2002 
(MinBl. 2003 S. 22, 324; 2017 S. 340) in den jeweils gelten-
den Fassungen. 

1.3 Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet nach pflichtge-
mäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haushalts-
mittel.

1.4 Die Zuwendungen werden als „De-minimis-Beihilfen“ nach 
der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 
18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. EU Nr. L 352 S. 1) in der 
jeweils geltenden Fassung gewährt.

2 Gegenstand der Zuwendung 
2.1 Gegenstand der Zuwendung ist die Förderung von innovati-

ven Gründungs-Vorhaben. Hierbei soll auch die Erschließung 
neuer Märkte und Kundengruppen sowie die Entwicklung 
von neuen Geschäftsmodellen gefördert werden. 

2.2 Förderfähig sind Gründungen, die mindestens einen der 
nachfolgend genannten Punkte zum Gegenstand haben: 
– die Entwicklung von Produkten oder Verfahren, die neu 

oder verglichen mit dem Stand der Technik wesentlich 
verbessert sind und im eigenen Unternehmen (einschließ-
lich Fertigung, Vermarktung/Vertrieb) umgesetzt werden 
sollen, 

– neue Dienstleistungen, Geschäftsmodelle oder Vertriebs-
kanäle, die einen deutlichen Kundennutzen und Allein-
stellungsmerkmale auf einem mindestens regionalen 
Markt erwarten lassen.

Die Geschäftsidee muss zudem nachhaltige wirtschaftliche 
Erfolgsaussichten erkennen lassen. 

3 Zuwendungsempfänger
3.1 Zuwendungsempfänger sind natürliche Personen, die min-

destens achtzehn Jahre alt sind und die 

a) sich durch die Gründung eines Unternehmens in den fol-
genden drei Monaten nach Bewilligung selbständig ma-
chen wollen oder

b) ein nicht börsennotiertes innovatives Kleinstunternehmen 
in Rheinland-Pfalz gegründet haben. Dessen Eintragung 
ins Gewerberegister oder Handelsregister darf zum Zeit-
punkt der Antragstellung bei der antragannehmenden 
Stelle, der IMG Innovations-Management GmbH (IMG), 
nicht länger als zwölf Monate zurückliegen. Bei dem Un-
ternehmen dürfen noch keine Gewinne ausgeschüttet be-
ziehungsweise noch keine Gewinne entnommen worden 
sein und das Unternehmen darf nicht durch einen Zusam-
menschluss oder durch eine Spaltung gemäß § 123 des 
Umwandlungsgesetzes vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I 
S. 3210, 1995 I S. 428) in der jeweils geltenden Fassung 
gegründet worden sein. Der bei der Förderung zugrunde 
zu legende Begriff des Kleinstunternehmens folgt der De-
finition gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 
der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der 
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(ABl. EU Nr. L 187 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung.

3.2 Das zu gründende bzw. gegründete Unternehmen muss 
seinen Unternehmenssitz in Rheinland-Pfalz haben. Die 
Gründenden müssen ihren Erstwohnsitz in Rheinland-Pfalz 
haben. 

3.3 Gefördert werden nur Gründerinnen und Gründer, die zum 
Zeitpunkt der Gründung in dem gegründeten Unternehmen 
in der Geschäftsführung oder als Prokuristin oder Prokurist 
mit einem stimmberechtigten Anteil an dem gegründeten 
Unternehmen tätig sind. 

3.4 Im Rahmen von Teams werden maximal drei Gründende 
gefördert. Die Teammitglieder sollen über unterschiedliche 
Fachkompetenzen (in der Regel unterschiedliche Ausbildun-
gen) verfügen, die sich gegenseitig ergänzen oder aber im 
Unternehmen unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Eine 
Gründerin oder ein Gründer aus dem Team soll als Wissens-
träger wesentlich an der Erarbeitung der Idee mitgewirkt 
haben.

4 Antragsverfahren
4.1 Anträge können nur nach einem gesonderten Aufruf auf der 

Seite gruenden.rlp.de eingereicht werden. Im jeweiligen Auf-
ruf können durch das MWVLW Einschränkungen vorgenom-
men werden. Im Hinblick auf den Verwendungszweck wer-
den nach dem 1. Juni 2022 keine gesonderten Aufrufe mehr 
erfolgen. 

4.2 Anträge müssen im Rahmen des Antragsverfahrens über ein 
Online-Antragsformular innerhalb der im Aufruf festgelegten 
Frist beim Koordinationsbüro der IMG als antragsanneh-
menden Stelle gestellt werden. Das Antragsformular sowie 
einzureichende ergänzende Unterlagen werden nach einem 
Orientierungsgespräch durch die Gründungsnetzwerke zur 
Verfügung gestellt. 

4.3 Die Antragsteller sind im Rahmen der Erteilung erforderlicher 
Auskünfte und/oder der Beibringung erforderlicher Unterla-
gen zur Mitwirkung verpflichtet. Maßgebend für die Einhal-
tung der Frist ist der Eingang der erforderlichen Antragsun-
terlagen beim IMG Koordinationsbüro.

4.4 Gründungsnetzwerke werden nach Maßgabe der Anlage 1 
vom IMG Koordinationsbüro akkreditiert. Sie prüfen die An-
tragsunterlagen auf Plausibilität, begleiten die Gründenden 
im Antragsverfahren sowie während des gesamten Bewilli-
gungszeitraums. Diese Gründungsnetzwerke sind bestehen-
de Institutionen mit Beratungsangeboten, die sich im Rah-
men des Gründungsstipendiums einbringen wollen. 

4.5 Die eingereichten Anträge werden vom IMG Koordinations-
büro auf Vollständigkeit geprüft und für die Jury-Befassung 
vorbereitet. 
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4.6 Eine landesweite Jury votiert über die Förderfähigkeit der 
eingereichten Gründungsvorhaben. Je nach Bedarf können 
zusätzlich regionale Jurys eingerichtet werden. Das jeweilige 
Votum der Jury muss in Textform dokumentiert werden. 
Die Vorschläge der Jury erfolgen aufgrund der fünf nachfol-
genden Kriterien:
a) Innovationsgehalt der Geschäftsidee, 
b) wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung, 
c) Marktpotential/Vertriebsstrategie,
d) Persönlichkeit der Gründenden/des Gründungsteams,
e) Präsentation der Geschäftsidee.

4.7 Die Jury wird vom IMG Koordinationsbüro initiiert und or-
ganisiert. Die Jury muss paritätisch besetzt sein und aus 
mindestens fünf Personen mit Erfahrung in der Unterstüt-
zung von Gründerinnen und Gründern bestehen. Nähere 
Bestimmungen zu dem Verfahren der Jurysitzung wie auch 
die Kriterien für die Jurybewertung sind in der beigefügten 
Geschäftsordnung enthalten (Anlage 2). 

5 Zuwendungsvoraussetzungen
5.1 Voraussetzung für die Förderung ist das Vorliegen eines 

begründeten Votums einer Jury in Textform sowie die ver-
pflichtende Teilnahme an einer projektbegleitenden Grün-
dungsbetreuung durch ein akkreditiertes, regionales Grün-
dungsnetzwerk.

5.2 Die Förderung einer Gründerin oder eines Gründers für meh-
rere Gründungsvorhaben ist ausgeschlossen. Hat eine Grün-
derin oder ein Gründer bereits eine Gewährung im Rahmen 
dieses Förderprogramms erhalten, ist eine erneute Gewäh-
rung ausgeschlossen. 

5.3 Die Gewährung des Gründungsstipendiums ist ausgeschlos-
sen, wenn zeitgleich eine Leistung nach § 137 des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch vom 24. März 1997 (BGBl. I S. 594, 
595) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit 
§§ 93, 94 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch beziehungs-
weise § 7 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in der Fas-
sung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094) in der jeweils 
geltenden Fassung in Verbindung mit § 16 b des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch oder nach § 16 des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch in der Fassung vom 19. Februar 2002 
(BGBl. I S. 754, 1404, 3384) in der jeweils geltenden Fassung 
in Verbindung mit § 49 Abs. 3 Nr. 6 des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234) in 
der jeweils geltenden Fassung in Anspruch genommen wird.

5.4 Eine zeitgleiche Kombination mit einem anderen Stipen-
dium oder einem Förderprogramm zur Finanzierung des 
Lebensunterhalts der oder des Gründenden ist ausge-
schlossen. Die Kumulierungsregeln in Artikel 8 der Verord-
nung (EU) Nr. 651/2014 sowie Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 1407/2013 sind zu beachten.

5.5 Eine zeitgleiche Kombination mit einem Beschäftigungsver-
hältnis im Hauptberuf ist ausgeschlossen. Entgeltliche Ne-
bentätigkeiten im Umfang von weniger als fünfzehn Stunden 
pro Woche sind zulässig.

6 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 
6.1 Die Zuwendung wird im Rahmen der Projektförderung auf 

Antrag in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses 
als Festbetrag für einen Bewilligungszeitraum von bis zu 
zwölf Monaten im Zeitraum ab Inkrafttreten dieser Verwal-
tungsvorschrift spätestens bis zum 31. Dezember 2022 be-
willigt und bis längstens zum 30. Juni 2023 gewährt. Eine 
Verlängerung des Bewilligungszeitraumes über den 30. Juni 
2023 hinaus ist nicht möglich.

6.2 Die Zuwendung erfolgt als pauschalierter Zuschuss, dem die 
für die Umsetzung des Gründungsvorhabens erforderlichen 
Ausgaben zugrunde gelegt werden, die auch Ausgaben für 
den Lebensunterhalt enthalten können. 

6.3 Gefördert werden Ausgaben in Form von personengebun-
denen Stipendien für maximal drei Gründerinnen oder Grün-
der pro Gründerteam. Die Höhe des Stipendiums beträgt 
1 000 Euro pro Monat und Gründerin oder Gründer. Der 
Höchstbetrag der Förderung für die einzelne Gründerin oder 
den einzelnen Gründer beträgt insgesamt 12 000 Euro. In-
nerhalb eines Gründungsteams ist die Förderung auf maxi-
mal 36 000 Euro begrenzt. 

6.4 Die Stipendiatinnen und Stipendiaten sind für sämtliche ge-
setzlich vorgeschriebenen Abgaben und die etwaige Abfüh-
rung von Steuern selbst verantwortlich.

7 Bewilligungsverfahren 

7.1 Das IMG Koordinationsbüro leitet nach den Jurysitzungen 
die Anträge der Antragsteller komplettiert mit den Juryemp-
fehlungen an die Investitions- und Strukturbank Rheinland-
Pfalz (ISB), Mainz, weiter. 

7.2 Zuständige Stelle für die Entscheidung über die Bewilligung 
und die gesamte weitere Abwicklung, einschließlich Abän-
derung und Aufhebung des Zuwendungsbescheides, ist die 
ISB (Bewilligungsbehörde). Dies umfasst auch die Rückfor-
derung und Erhebung der zu erstattenden Leistungen ein-
schließlich der Festsetzung und Erhebung der zu erstatten-
den Zinsen.

7.3 Die Antragsteller haben mit ihrem Antrag Auskunft darüber 
zu erteilen, wann und in welcher Höhe sie – unabhängig vom 
Beihilfegeber – im laufenden Kalenderjahr sowie in den bei-
den vorhergehenden Kalenderjahren „De-minimis“-Beihilfen 
erhalten haben. Dabei haben sie ergänzend anzugeben, wel-
che Beihilfeanträge gegenwärtig gestellt sind. Die Angaben 
sind als subventionserheblich im Sinne des § 264 des Straf-
gesetzbuches zu bezeichnen.

7.4 Dem Zuwendungsbescheid ist eine „De-minimis“-Beschei-
nigung beizufügen. Diese Bescheinigung ist zehn Jahre vom 
Unternehmen aufzubewahren und auf Anforderung der Euro-
päischen Kommission, der Bundesregierung, Landesverwal-
tung oder Bewilligungsbehörde innerhalb von einer Woche 
oder einer in der Anforderung festgesetzten längeren Frist 
vorzulegen. Wird die Bescheinigung innerhalb der Frist nicht 
vorgelegt, entfällt rückwirkend die Bewilligungsvorausset-
zung und die Beihilfen zuzüglich Zinsen werden zurückgefor-
dert. Die Bescheinigung ist bei zukünftigen Beantragungen 
als Nachweis für die vergangenen „De-minimis“-Beihilfen 
vorzulegen. 

7.5 Die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung (ANBest-P – Teil I Anlage 3 zu § 44 Abs. 1 
LHO der VV-LHO) in der jeweils geltenden Fassung sind zum 
Bestandteil des Zuwendungsbescheids zu machen. In Ab-
weichung zu Nummer 1.4 der ANBest-P kann der Zuschuss 
auch im Vorgriff von drei Monaten angefordert werden. Eine 
Verzinsung wegen nicht alsbaldiger Verwendung erfolgt 
nicht.

7.6 Wird vom betreuenden Gründungsnetzwerk kein Projektfort-
schritt festgestellt, teilt es dies in Textform der Bewilligungs-
behörde mit. Gleiches gilt, wenn ein Gründender vorzeitig 
aus dem Projekt aussteigt oder das Unternehmen als Gan-
zes eingestellt wird. In diesen Fällen widerruft die Bewilli-
gungsbehörde die Zuwendung in der Regel mit Wirkung für 
die Zeit ab Eintritt des Ereignisses.

7.7 Bei noch nicht gegründeten Unternehmen beginnt der Be-
willigungszeitraum erst mit Gründung, die innerhalb von drei 
Monaten nach Bewilligung vollzogen sein muss. Die Auszah-
lung der Mittel kann erst nach Einreichung des entsprechen-
den Nachweises bei der ISB erfolgen.

7.8 Spätestens zwei Monate nach Ende des Bewilligungszeit-
raums ist bei der ISB der Verwendungsnachweis einzurei-
chen. Der Verwendungsnachweis besteht in Abweichung 
von Nummer 7.2 der ANBest-P aus einem – vom akkredi-
tierten Gründungsnetzwerk abgezeichneten – Sachbericht, 
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der eine Beschreibung der wirtschaftlichen Entwicklung des 
Unternehmens und seiner Perspektive enthält und einer Be-
stätigung der Stipendiatin oder des Stipendiaten, dass die 
gewährten Mittel wirtschaftlich und sparsam für die Umset-
zung des Gründungsvorhabens verwendet wurden. 

8 Monitoring, Prüfrechte
8.1 Zur Bewertung der Wirksamkeit des Förderprogramms ist 

ein begleitendes Monitoring vorgesehen. Dazu ist es erfor-
derlich, dass die damit beauftragte Institution während und 
nach der Laufzeit des Förderprogramms die notwendigen 
Informationen erhält. Die Antragstellenden erklären sich da-
mit einverstanden, dass im Einzelfall alle Informationen, die 
nötig sind, um die Anwendung dieser Verwaltungsvorschrift 
zu überprüfen, der überprüfenden Stelle bekannt gegeben 
werden. 

8.2 Ergänzend zu den Prüfungsrechten der Bewilligungsbehör-
de und des Rechnungshofes nach Nummer 8 der ANBest-P  
ist im Bewilligungsbescheid vorzusehen, dass auch das 
MWVLW entsprechend Nummer 8.1 der ANBest-P berech-
tigt ist, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen 
anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch 
örtliche Erhebung zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen 
zu lassen und dass der Zuwendungsempfänger die erforder-
lichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Aus-
künfte zu erteilen hat. 

9 Inkrafttreten und Außerkrafttreten
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Oktober 2021 in Kraft 
und mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft. 

MinBl. 2021, S. 141
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Anlage 1  
(zu Nummer 4.4)

Akkreditierung der Gründungsnetzwerke

Die zertifizierten STARTERCENTER RLP der Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammern gelten als Gründungsnetz-
werke nach der Verwaltungsvorschrift als anerkannt.

Darüber hinaus können sich für das Programm Gründungsnetzwerke akkreditieren lassen, deren Aktivitäten nachweisbar folgenden 
Themenbereichen zugeordnet werden können:

1. Begleitende Beratung und Unterstützung von Gründungsvorhaben, 

2. Gründungsspezifische Beratung auch unter Einbeziehung markt- und technologiefeldbezogener Expertise, 

3. Unterstützung der Geschäftsmodellentwicklung durch Gründerinnen und Gründer,

4. Qualifizierungsmaßnahmen für unternehmerische Selbständigkeit sowie

5. Veranstaltungen zur Sensibilisierung und Motivierung potentieller Gründer.

Das Netzwerk muss in Rheinland-Pfalz ein breites und verzahntes Leistungsangebot für Gründungsbetreuung und Coaching, auf das 
die antragstellenden Gründerinnen und Gründer zurückgreifen können, vorweisen.

Hierzu zählt:

1. Mögliche Beteiligung/Kooperation von mehreren aktiven und erfahrenen Partnern aus dem regionalen Umfeld der Gründungsun-
terstützung, 

2. Vorhandensein einer zentralen Anlaufstelle für Gründerinnen und Gründer sowie

3. Sicherung der nachhaltigen Existenz des Gründungsnetzwerks.

Der Antrag auf Akkreditierung zum Programm, der auf der Seite gruenden.rlp.de zu finden ist, ist beim IMG Koordinationsbüro einzu-
reichen. 

Das betreuende Netzwerk muss sich im Antrag verpflichten, die Aufgaben aus Nummern 4, 5 und 7 der Verwaltungsvorschrift zu über-
nehmen. Das akkreditierte Gründungsnetzwerk begleitet die Stipendiatinnen und Stipendiaten kostenfrei mit Gründungsangeboten des 
regionalen Gründungs-Ökosystems und unterstützt bei der Kapitalakquise. Bei Bedarf wird eine weiterführende Fachberatung aus dem 
Gründungsnetzwerk vermittelt.

Die Liste der akkreditierten Netzwerke wird mit Kontaktadressen auf den Seiten der Initiative „gründen RLP“ des MWVLW dargestellt. 
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Anlage 2  
(zu Nummer 4.7)

Geschäftsordnung Jury

Artikel 1  
(Aufgabe der Jury)

Die Jury gibt auf der Basis der im Förderprogramm bekannt gegebenen Kriterien Voten ab, um die Auswahl geeigneter Vorhaben zu 
erleichtern.

Artikel 2  
(Zusammensetzung der Jury)

(1) Die IMG initiiert die Jury und spricht potentielle Institutionen aus dem Gründungs-Netzwerk und Unternehmen an. Diese schlagen 
jeweils ein Mitglied für die Jury vor. Die Jury muss aus mindestens fünf Personen mit Gründungserfahrung bestehen. Die Berufung der 
Jurymitglieder erfolgt durch das MWVLW. 
(2) Zu fachrelevanten oder branchenspezifischen Fragen können Expertinnen oder Experten in beratender Funktion ohne Stimmberech-
tigung zu den Sitzungen der Jury eingeladen werden.
(3) Die Jury muss paritätisch besetzt sein. 
(4) Der Vorsitz, der durch die Jurymitglieder mit einfacher Mehrheit bestimmt wird, ist dem IMG Koordinationsbüro mitzuteilen. Die 
vorsitzende Person leitet die Sitzungen.

Artikel 3  
(Bewertungsverfahren und Votum der Jury)

(1) Die Sitzungen der Jury sind nicht öffentlich. Beteiligte des MWVLW sowie der IMG sind berechtigt, an Sitzungen teilzunehmen.
(2) Die Jury ist beschlussfähig, wenn mindestens drei ihrer Mitglieder anwesend sind. Die Anwesenheit kann sowohl in persona als auch 
per Videokonferenz dargestellt werden.
(3) Entscheidungen werden durch einfachen Mehrheitsbeschluss gefasst. 
(4) An der Bewertung und Auswahl der Fördervorhaben dürfen sich nur anwesende Jurymitglieder beteiligen. Die Mitglieder der Jury 
sind in ihren Entscheidungen unabhängig. 
(5) Die Auswahl der zur Förderung vorgeschlagenen Maßnahmen erfolgt auf der Grundlage der Bewertungen, welche nach einer mögli-
chen persönlichen Präsentation der Gründenden und einer abschließenden Diskussion in der Jurysitzung zustande kommen.
(6) Die Jury bewertet die eingereichten Innovationen nach den in Nummer 4.6 der Verwaltungsvorschrift festgelegten Kriterien:

• Innovationsgehalt der Geschäftsidee  
(u. a. Fortschritt im Vergleich zum Stand der Technik),

• wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung  
(u. a. Beschäftigungseffekt, Umweltrelevanz, soziale Relevanz),

• Marktpotential / Vertriebsstrategie  
(u. a. Kundennutzen, Wettbewerbssituation),

• Persönlichkeit der Gründenden / des Gründungsteams  
(u. a. Kompetenzen, Qualifikation, Motivation),

• Präsentation der Geschäftsidee  
(u. a. Businessplan, Pitch).

(7) Zur Bewertung der Vorhaben vergeben die Mitglieder der Jury für die in der Verwaltungsvorschrift unter Nummer 4.6 genannten 
Kriterien ihre Beurteilungen nach folgendem Punktesystem:

• 1 Punkt: kein Beitrag, 
• 2 Punkte: geringer Beitrag, 
• 3 Punkte: guter Beitrag, 
• 4 Punkte: hervorragender Beitrag (Exzellenz).

Um eine möglichst objektive Beurteilung zu erreichen, sind in den obigen Bewertungskriterien Punkte je Erfüllungsgrad zu vergeben. 
Den Bewertungskriterien „wirtschaftliche und gesellschaftliche Relevanz“ und „Persönlichkeit der Gründenden/des Gründungsteams“ 
soll im Bewertungsverfahren eine größere Gewichtung zukommen, um unter anderem Aspekten der Chancengleichheit gerecht zu wer-
den. Für diese Kriterien werden daher Punkte zwischen 2 und 8 vergeben werden (statt 1 bis 4 Punkte).
(8) Die Entscheidung der Jury wird mit einem begründeten zusammenfassenden Votum / Empfehlung abgeschlossen. 

Artikel 4  
(Vorlage, Sitzungsverlauf)

(1) Die Einladung zur Jurysitzung erfolgt durch das IMG Koordinationsbüro.
(2) Die Vertreter des MWVLW sind zu jeder Sitzung einzuladen.
(3) Zur Vorbereitung der Jurysitzung werden die Gründungsvorhaben anhand der Bewerbungsunterlagen von den Jurymitgliedern an-
hand eines Bewertungsbogens vorbewertet. 
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(4) In der Jurysitzung wird jedes Gründungsvorhaben von den Gründenden in einem Pitch vorgestellt. Eine Fragerunde schließt sich 
direkt an den Pitch an.
(5) Nach der Bewertungsrunde mit allen Projektbeiträgen wird eine Rangliste erstellt, bei der die Projekte – mit der höchsten Punktzahl 
beginnend – der Reihe nach aufgelistet werden. 
(6) Auf Grund der Rangliste diskutiert die Jury die einzelnen Anträge abschließend und fasst mit einfacher Mehrheit ihre Beschlüsse, 
welche Projekte zur Bewilligung empfohlen werden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der vorsitzenden Person.
(7) Von den Sitzungen der Jury und den gefassten Beschlüssen/formulierten Empfehlungen wird durch das IMG Koordinationsbüro ein 
Protokoll angefertigt, das von der vorsitzenden Person unterzeichnet wird. Alternativ können nach der Jurysitzung finalisierte Bewer-
tungsbögen erstellt und übergeben werden, aus denen die Begründung zur Förderempfehlung oder Ablehnung eindeutig hervorgeht.

Artikel 5  
(Neutralität, Vertraulichkeit, Grundlagen der Arbeit der Jury)

(1) Die Mitglieder der Jury bewerten die Anträge unabhängig, unparteiisch und ohne Einfluss politischer, weltanschaulicher und ge-
schlechtlicher Gesichtspunkte oder persönlicher Beziehung.
(2) Alle Informationen, die den Jurymitgliedern im Rahmen ihrer Tätigkeit für das Gründungsstipendium RLP zugänglich gemacht wer-
den, sind vertraulich zu behandeln und dürfen nicht für eigene Arbeiten außerhalb des Förderprogramms verwendet werden. Hierzu 
wird eine Verschwiegenheitserklärung von den Jurymitgliedern unterzeichnet (wird von IMG zur Verfügung gestellt), in der u. a. bestätigt 
wird, dass kein Konflikt bzgl. Neutralität, Befangenheit zum Zeitpunkt ihrer Bestellung besteht.
(3) Die Mitglieder der Jury sind an keine Weisungen gebunden.
(4) Ergibt sich bei einem Mitglied der Jury, dass in Bezug auf eine Gründungsidee, die zur Entscheidung der Jury steht, ein objektiver 
Ausschlussgrund besteht oder liegt der begründete Anschein der Befangenheit vor, so darf diese Person nicht an der Begutachtung 
der betreffenden Gründungsidee mitwirken. Sie ist von dem Entscheidungsprozess zu dem entsprechenden Vorhaben auszuschließen. 
Befangenheiten dürfen nicht dazu führen, dass die Gründungsidee nicht durch wenigstens drei Jurymitglieder beurteilt wird. Soweit es 
zur Herstellung der Beschlussfähigkeit der Jury erforderlich ist, kann das MWVLW ad hoc ergänzende Jurymitglieder bestellen.  
(5) Sofern ein Mitglied der Jury bei der Vorbereitung seiner Tätigkeit oder währenddessen erkennt, dass ein objektiver Ausschlussgrund 
besteht oder in seiner Person der begründete Anschein der Befangenheit vorliegt, hat es dies der vorsitzenden Person und dem jewei-
ligen Gründungsnetzwerk unverzüglich anzuzeigen. 
(6) Verbirgt ein Mitglied der Jury wissentlich einen objektiven Ausschlussgrund oder den Anschein der Befangenheit und wird dies wäh-
rend der Bewertung der Wettbewerbsbeiträge festgestellt, wird das Jurymitglied unverzüglich ausgeschlossen. 
(7) Die Entscheidung über die etwaige Befangenheit des Mitglieds der Jury trifft das Gründungsnetzwerk in Abstimmung mit der Jury 
ohne die betroffene Person. 

Artikel 6  
(Entscheidung der Jury)

(1) Das Votum der Jury ist endgültig und dient als Empfehlung der Vorbereitung der abschließenden Entscheidung der Bewilligungsbe-
hörde.
(2) Die Jury ist nicht verpflichtet, ihr Votum gegenüber Dritten offen zu legen oder zu begründen. 
(3) Das Land Rheinland-Pfalz stellt die Mitglieder der Jury für das Förderprogramm Gründungsstipendium RLP sowie in deren Weisung 
handelnde Dritte von der Haftung für fahrlässiges Handeln im Rahmen ihrer Jurorentätigkeit zu diesem Förderprogramm frei. Die Haf-
tungsfreistellung gilt nicht für vorsätzliches Handeln oder grobe Fahrlässigkeit.
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